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32 ©ie ©cptoetjer §ebamme Or. 4

iSd)tt>eij. jjjebaintnetuierein

Zentraloorstand.

W Sßidjtigc SDîitteilung "ÄI
Oereprte sDUtgtieber

SCrtlä^Iicf) einet Oefprecpung mit bev map»
gebenben gnftanj erfucpte uns bas eibge»
nöffifcpe KriegSfiirforgeamt in Oern um Oe=

ïanntgabe fotgenber Mitteilung :

„gn bet ^Bearbeitung ber uns burcp feine
Oerorbnung Dom 8. SJtärj 1938 übet bie £>r=

ganifation bet KriegStoirtfcpaft Dom OunbeS»
tat übertragenen Stufgabe ber Crganifation
ber gür forge an ber gioitbebötferung
im Kriegsfälle geigt fiep auf ©runb ber
KriegSerfaprungen in ber geit 1914/18 bie
Oottoenbigfeit ber guteitung Don Hebammen
an /oitfSbetacpemente auf einzelnen ©ebieten
ber gürforge, toie 5. 3?. für bie ^Begleitung Don
gtücpttingSftrömen, ©bafuiertenjügen ufio.

£>iefür fommen in ber fbauptfacpe jüngere
Hebammen in forage, unb jtoar pauptfäcpticp
auS Drtfcpaften, in benen 3toei ober mehrere
§ebammen profitieren.

©ie Oerorbnung über bie -fMtfSbienfte toirb
im Stprit in Kraft erftärt. 90îit ber ©urdj»
füprung toerben bie Kantone betraut, bie aucï)
bie entfprecpenben Stufrufe ertaffen unb mit»
teilen toerben, too fiep bie ißerfonen metben
ïônnen, bie freiloittig als S)ilfsbienftpflicptige
(ÜDiänner unb grauen) ficf) in ben ©ienft ber
SanbeSOerteibigung ftetten toolten. ©ie §eb=
ammen toerben in ber SntfSbienftgattung XXXI
(gürforge) eingeteilt.

©ie OerufSfranfenfcptoeftern unb baS ijßer»
fonat ber freitoiltigen ©anitätSpitfe gelten in»
folge iprer 3u9e^örigfett ju tprent ißftegeber»
banb als freimütig /oitfSbienftpflicptige. ©ie
§ilfsbienftpfticptigen unb freitoitlig |>ilfsbienft»
Pflichtigen finb Sö e I) r männer ; atS foldje gelten
aucp bie toeiblidjen -fntfSbienftpfticptigen. Sie
näheren Oorfcpriften toerben bie Kantone er»
taffen."

gnbent toir gpnen bon biefer SRitteilung
beS eibgenöffifcpen KriegSfürforgeamteS Kennt»
niS geben, rieten toir bie Oitte an unfere
jungen SOÎitglieber, fid) japtreicp unb freubig
in ben SDienft beS OaterlanbeS ju ftetten unb
fid) bem freiloittigen ^itfSbienft anjufcptiefjen,
fobatb bie Kantone bie entff)red)enben Stufrufe
ertaffen.

gm Oamen beS gentratborftanbeS :

©ie ißräfibentin :

3- ©tettig.
©ie Stftuarin:

grau 91. Kötta.

(Sinlabuncj
5"i'

46. delegiertet^ unb ©eneralberfamnilmtg

in fluelen unb fAlfborf
<2ïtontag unb ©iensfag, 26./2T. 3uni 1039.

©raftanben für bie ©etegiertenberfamtnlung.
SKontag, ben 26. Quni 1939, nachmittags 14 Uhr,

im §otet llrncrtjof in glüeten.

1. Oegrüpung burcp bie ißräfibentin.
2. SBapt ber ©timmenjäpterinnen.
3. Stppett.
4. gapresberiept pro 1938.

5. gapreSrecpnung pro 1938 unb Oebiforin»
nenberiept.

6. Oericpt über bas geitungSunternepmen pro
1938 unb illeOiforenbericpt über bie 9lecp»

nung pro 1938.

7. Oeridjte ber ©eftionen ©purgau unb @oto»

tpurn. »

8. Stnträge ber ©eftionen unb beS gentrat»
oorftanbes :

a) ber ©eftion ©raubünben :

„Um ben jungen Hebammen ben (Eintritt
in ben ©eptoe^erifepen -öebammeuoereiu 31t er»

möglichen, fott baS Obligatorium ber Krauten»
faffe (§ 4 unferer Statuten) aufgehoben
toerben."

b) ber ©eftion @argans=3Berbenberg :

,,©S fott bas Kranfenfaffenobtigatorium auf»
gehoben merbett, bamit jebe Kollegin tOtitglieb
beS ©eptoeijerifepen £>ebautmenOereins toerben
tann."

®a biefe beiben Stnträge eine neue, ptringi»»

pielte grage 3ur ©tatutenreüifion barftellen,
feptägt ber gentralborftanb für bie babon be»

troffenen ißaragrappen bei Slnnapme ber Stn»

träge fotgenbe Oeufaffungen Dor :

§ 5 (alt 4 b): ©urcp ^Beitritt 31t einer ©et»
tion toirb bie Sftitgtiebfcpaft bes Oereins er»
toorben.

SJÎitgtieb tann jebe in ber ©chtoei3 fid)
bauernb auftjaltenbe -öebatnme mit fcptoeije»
rifepent bejto. fantonalem patent toerben.

©aS ©intrittsgetb beträgt gr. 1.—.
©er Stnfcptufj fott in ber Sieget an bie ©et»

tion bes SBopnfipeS begto». beS betreffenben
Kantons erfolgen. Oei OrtStoechfet tann lieber»
tritt in bie anbere ©ettion erfolgen, ohne noch»

malige Oejaptung ber ©intrittSgebüpr. ©a=
gegen toirb biefe ©ebüpr bei SBiebereintritt in
biefetbe ©ettion erhoben.

(§ 45 alt) : ©ie ©ettionSOorftänbe tmbetx
bem 3entr°Iborftanb jährlicf) im SDionat ga»
nuar eine genaue Sifte ihrer ÜJlitglieber mit
Slbreffe jujuftetten, 3toedS ^Bereinigung beS

ÜDlitgtieberberseidmiffeS, unb bon jeber Stenbe»

rung Kenntnis 3U geben.

§ 12 a : ÜJlitglieber, loetd)e ununterbrochen
toährenb 20 gahren bem ©dpoeijerifchen §eb»
ammenüerein angehören unb feit 40 gafften
bas patent befi^en, erhalten eine einmalige
Prämie bon gr. 40.— auS ber geotrattaffe.

§ 12 b fällt toeg.

§ 13 : SBebürftige SOlitgtieber, toelcfje baS
80. SttterSjahr überfchritten h°öen, finb bon
ber OeitragSpftidjt befreit unb erhalten bie

geitfdfrift gratis, ©ie ^Beiträge für bie Kran»
tentaffe, falls fie berfetben angehören, falten
3U Saften ber jgentralfaffe.

§ 45 mürbe toegfalten.

c) Stnträge beS 3entraIborftanbeS :

1. Statutenrebifion.

Oorbemertung: §ier finb bie Oorfdftäge,
Steuerungen unb Stenberungen auf ©runb ber
bisherigen ©tatuten augeführt.

I. ïïante, ©if; uttb 3toc^ ®ereinS.

§ 1. Unter bem Stamen „©chtoe^erifcffer
§ebammenberein" befiehl feit 1894 ein Oer»
ein im ©inne Don Slrt. 60 ff. 3®®, ber poti»
tifep unb tonfeffionett neutrat ift.

StedftSbomijit ift ber ©ip ber OorortSfettion.
§ 2 toie bisher.
§ 3 toie bisher.

II. ©efttonen.

§ 4. ©er Oerein beftetg aits ©eftionen,
beren mit bemjeuigett bes ©efamtOer»
eins übereinftimmen muff, ©ie ©eftionSftatu»
ten unterliegen ber ©enehmiguttg bes gcmtral
oorftanbes.

III. SJÏitgtiebf^aft.
§ 5. ©ie SJtitglieber ber ©eftionen müffett

3ugteid) auch Mitgtieber bes ©ri))oei3crifchen
§ebammenbereinS fein, ©ie ©eftionSüorftänbe
haben bem gentratüorftanb jährlich im ganuar
ein genaues Oer3eichnis 3ur Oereinigung ber
sDtitglieberIifte jujuftelten unb bon jeber Sten»

berung Kenntnis 31t geben.
©ine Stusnahme ift )utäffig für fotdjc öeb»

ammen, roetche attS ftatutarifchen ©rünben
nicht tötitgtieb ber Kranfenfaffe toerben fönnen.

Or bent! id) es SJtitgtieb fann jebe in ber
@d)tDei5 fich bauernb auffjattenbe îiebamute mit
fdjtoeigerifdjem be3m. fantonalem patent toer»
ben, toelche ben Stufnahmebcbingungen ber
Kranfenfaffe bes ©chioeigerifdjen Hebammen»
DereinS entfpricht. gür fie ift bie Kranfenfaffe
obtigatorifd). SlnbrerfeitS finb fämttidje Kran»
fenfaffenmitgtieber 3um ©intritt in ben ©chtoei»
3erifd)en $ebammenberein berpftichtet.

StufterorbentlicheS SJtitgtieb fann eine
unbefchottene Hebamme toerben, beren ©efunb»
heitSjuftanb ober Sttter nicht erlaubt, ber Kran»
fenfaffe beitreten ober beren ©enufjberecf)»
tigung an ber Kranfenfaffe aufgehört hat-

©ie orbenttichen unb auperorbenttichen sDtit=

gtieber bejahten ein ©intrittSgelb bon gr. 1.—.
ÜJtitgtieber, toetepe megett StufporenS ber ©e»

nujjberecptigung bei ber Kranfenfaffe als
aufjerorbentlicpe übertreten, bejapten fein ©in»
trittSgetb. Oei OrtStoecpfel fann Uebertritt in
bie anbere ©eftion erfolgen, opne nochmalige
Oejaptung ber ©intrittSgebüpr. ©agegen toirb
biefe ©ebüpr bei Söiebereintritt erpoben.

gu ©prenmitgtiebern fann bie ©ete»
giertenberfammtung auf Slntrag beS gentral»
Oorftanbes foldje sgerfoucu ernennen, toelcpe fiep
um ben ©dpoeijeriftpen .^ebammenberein be»

fonberS Oerbient gemaept paben. ©ie ©pren»
mitgtieber finb Don ber OeitragSpflicpt befreit.

§ 6. ©ie ïïîitgtiebfcpaft ertifept naep feprift»
tieper ©rftärung auf gapreSenbe an ben gen»
tratborftanb. 9tacp bem 31. ©ejember erfolgte
StuStritte fönnen für baS taufenbe gapr niöpt
mepr berüdfieptigt merbett.

§ 7 (alt § 6) toie biSper. ©aS SBort ,,©ene»
ralOerfammlung" mirb burcp „©etegiertenber»
fammtung" erfept.

§ 8 (alt § 7) toie biSper.

IV. tpftiepten uttb 9iecpte ber SKitgtieber.

§ 9 : Stile Otitgtieber bejapten einen gapreS»
beitrag bon gr. 2.—.

§ 10 (alt § 9) mie biSper.
§ 11 : äJtitglieber, metepe fiep in bebürftigen

Oerpättniffen befinben, fönnen auS ber Oer»
einsfaffe unterftüpt merben. UnterftüpungSge»
fttepe müffen Dom Oorftanb ber ©eftion, ioet»
eper bie ©efuepftetterin angepört, unb Dorn ©e»

meinbeborfteper, ©eifttiepen ober Strjt iprer
Söopngemeinbe begutachtet toerben; bie ©rte»
bigung ber ©efmpe ift ©aepe bes gerttratüor»
ftanbes.

©ie Unterftüpung per gapr für ein unb
baSfetbe iDlitglieb barf gr. 50.— niept über»
fteigen. ©ie SlnfprucpSberecptigung beginnt naep

fünfjähriger Mitgtiebfcpaft.
§ 12 : Orbentticpe unb auperorbenttiepe 9Jtit»

gtieber, toelcpe ununterbrotpen mäprenb 20
gapren ÜJtitgtieb beS ©epioeijerif^en .fbebam»
menbereinS finb unb feit 40 gapren baS ißa»
tent befipen, erpalten eine einmalige Prämie
bon gr. 40.— auS ber gentratfaffe. ©agegen
paben bie aufserorbentlicpen iUîitglieber feinen
Stnfprucp auf Unterftüpung. ©ine StuSnapme
beftept für biejenigen ÏOÎitgtieber, metepe megen
StufpörenS ber ©enupereeptigung bei ber Kran»
fenfaffe gu ben aufjerorbenttiepen SJÎitgtiebern
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Schwch. Hebammenverein

lentralvorstana.
ZWà Wichtige Mitteilung! "WU

Verehrte Mitglieder!
Anläßlich einer Besprechung mit der

maßgebenden Instanz ersuchte uns das
eidgenössische Kriegsfürsorgeamt in Bern um
Bekanntgabe folgender Mitteilung:

„In der Bearbeitung der uns durch seine
Verordnung vom 8. März 1938 über die
Organisation der Kriegswirtschaft vom Bundesrat

übertragenen Aufgabe der Organisation
der Fürsorge an der Zivilbevölkerung
im Kriegsfalle zeigt sich auf Grund der
Kriegserfahrungen in der Zeit 1914/18 die
Notwendigkeit der Zuteilung von Hebammen
an Hilfsdetachemente auf einzelnen Gebieten
der Fürsorge, wie z. B. für die Begleitung von
Flüchtlingsströmen, Evakuiertenzügen usw.

Hiefür kommen in der Hauptsache jüngere
Hebammen in Frage, und zwar hauptsächlich
aus Ortschaften, in denen zwei oder mehrere
Hebammen praktizieren.

Die Verordnung über die Hilfsdienste wird
im April in Kraft erklärt. Mit der
Durchführung werden die Kantone betraut, die auch
die entsprechenden Aufrufe erlassen und
mitteilen werden, wo sich die Personen melden
können, die freiwillig als Hilfsdienstpflichtige
(Männer und Frauen) sich in den Dienst der
Landesverteidigung stellen wollen. Die
Hebammen werden in der Hilfsdienstgattung XXXI
(Fürsorge) eingeteilt.

Die Berufskrankenschwestern und das
Personal der freiwilligen Sanitätshilfe gelten
infolge ihrer Zugehörigkeit zu ihrem Pflegeverband

als freiwillig Hilfsdienstpflichtige. Die
Hilfsdienstpflichtigen und freiwillig Hilfsdienst-
Pflichtigen sind Wehrmänner; als solche gelten
auch die weiblichen Hilfsdienstpflichtigen. Die
näheren Vorschriften werden die Kantone
erlassen."

Indem wir Ihnen von dieser Mitteilung
des eidgenössischen Kriegsfürsorgeamtes Kenntnis

geben, richten wir die Bitte an unsere
jungen Mitglieder, sich zahlreich und freudig
in den Dienst des Vaterlandes zu stellen und
sich dem freiwilligen Hilfsdienst anzuschließen,
sobald die Kantone die entsprechenden Aufrufe
erlassen.

Im Namen des Zentralvorstandes:
Die Präsidentin:
I. Glettig.

Die Aktuarin:
Frau R. Kölla.

Einladung
zur

46. Delegierten- und Generalversammlung

in Flüelen und Nltdorf
Montag und Dienstag, 2S./2?. Juni IS3S.

Traktanden für die Delegiertenversammlung.
Montag, den 26. Juni 1939, nachmittags 14 Uhr,

im Hotel Urnerhof in Flüelen.

1. Begrüßung durch die Präsidentin.
2. Wahl der Stimmenzählerinnen.
3. Appell.
4. Jahresbericht pro 1938.

5. Jahresrechnung Pro 1938 und Revisorin¬
nenbericht.

6. Bericht über das Zeitungsunternehmen pro
1938 und Revisorenbericht über die Rechnung

Pro 1938.

7. Berichte der Sektionen Thurgau und Solo-
thurn. -

8. Anträge der Sektionen und des
Zentralvorstandes :

a) der Sektion Graubünden:
„Um den jungen Hebammen den Eintritt

in den Schweizerischen Hebammenverein zu
ermöglichen, soll das Obligatorium der Krankenkasse

(§ 4 unserer Statuten» aufgehoben
werden."

b) der Sektion Sargans-Werdenberg:
„Es soll das Krankenkassenobligatorium

aufgehoben werden, damit jede Kollegin Mitglied
des Schweizerischen Hebammenvereins werden
kann."

Da diese beiden Anträge eine neue, prinzipielle

Frage zur Statutenrevision darstellen,
schlägt der Zentralvorstand für die davon
betroffenen Paragraphen bei Annahme der
Anträge folgende Neufassungen vor:

Z 5 (alt 4 b): Durch Beitritt zu einer Sektion

wird die Mitgliedschaft des Vereins
erworben.

Mitglied kann jede in der Schweiz sich
dauernd aufhaltende Hebamme mit schweizerischem

bezw. kantonalem Patent werden.
Das Eintrittsgeld beträgt Fr. 1.—.
Der Anschluß soll in der Regel an die Sektion

des Wohnsitzes bezw. des betreffenden
Kantons erfolgen. Bei Ortswechsel kann Uebertritt

in die andere Sektion erfolgen, ohne
nochmalige Bezahlung der Eintrittsgebühr.
Dagegen wird diese Gebühr bei Wiedereintritt in
dieselbe Sektion erhoben.

(§ 45 alt) : Die Sektionsvorstände haben
dem Zentralvorstand jährlich im Monat
Januar eine genaue Liste ihrer Mitglieder mit
Adresse zuzustellen, zwecks Bereinigung des

Mitgliederverzeichnisses, und von jeder Aenderung

Kenntnis zu geben.

§ 12a: Mitglieder, welche ununterbrochen
während 29 Jahren dem Schweizerischen Heb-
ammenvereiu angehören und seit 49 Jahren
das Patent besitzen, erhalten eine einmalige
Prämie von Fr. 49.— aus der Zentralkasse.

Z 12b fällt weg.
§ 13: Bedürftige Mitglieder, welche das

89. Altersjahr überschritten haben, sind von
der Beitragspflicht befreit und erhalten die
Zeitschrift gratis. Die Beiträge für die
Krankenkasse, falls sie derselben angehören, fallen
zu Lasten der Zentralkasse.

K 45 würde wegfallen.

a) Anträge des Zentralvorstandes:

1. Statutenrevision.

Vorbemerkung: Hier sind die Vorschläge,
Neuerungen und Aenderungen auf Grund der
bisherigen Statuten angeführt.

I. Name, Sitz und Zweck des Vereins.

§ 1. Unter dem Namen „Schweizerischer
Hebammenverein" besteht seit 1894 ein Verein

im Sinne von Art. 99 ff. ZGB, der politisch

und konfessionell neutral ist.

Rechtsdomizil ist der Sitz der Vorortssektion.
§ 2 wie bisher.
§ 3 wie bisher.

II. Sektionen.

sj 4. Der Verein besteht aus Sektionen,
deren Zweck mit demjenigen des Gesamtvereins

übereinstimmen muß. Die Sektionsstatuten
unterliegen der Genehmigung des Zentral-

vvrstandes.

III. Mitgliedschaft.

§ 5. Die Mitglieder der Sektionen müssen
zugleich auch Mitglieder des Schweizerischen
Hebammenvereins sein. Die Sektionsvorstände
haben dem Zentralvorstand jährlich im Januar
ein genaues Verzeichnis zur Bereinigung der
Mitgliederliste zuzustellen und von jeder
Aenderung Kenntnis zu geben.

Eine Ausnahme ist zulässig für solche

Hebammen, welche aus statutarischen Gründen
nicht Mitglied der Krankenkasse werden können.

Ordentliches Mitglied kann jede in der
Schweiz sich dauernd aufhaltende Hebamme mit
schweizerischem bezw. kantonalem Patent werden,

welche den Aufnahmebedingungen der
Krankenkasse des Schweizerischen Hebammenvereins

entspricht. Für sie ist die Krankenkasse
obligatorisch. Andrerseits sind sämtliche
Krankenkassenmitglieder zum Eintritt in den
Schweizerischen Hebammenverein verpflichtet.

Außerordentliches Mitglied kann eine
unbescholtene Hebamme werden, deren
Gesundheitszustand oder Alter nicht erlaubt, der
Krankenkasse beizutreten oder deren Genußberechtigung

an der Krankenkasse aufgehört hat.
Die ordentlichen und außerordentlichen

Mitglieder bezahlen ein Eintrittsgeld von Fr. 1.—.
Mitglieder, welche wegen AufHörens der
Genußberechtigung bei der Krankenkasse als
außerordentliche übertreten, bezahlen kein
Eintrittsgeld. Bei Ortswechsel kann Uebertritt in
die andere Sektion erfolgen, ohne nochmalige
Bezahlung der Eintrittsgebühr. Dagegen wird
diese Gebühr bei Wiedereintritt erhoben.

Zu Ehrenmitgliedern kann die Dele-
giertenversammlnng ans Antrag des
Zentralvorstandes solche Personen ernennen, welche sich

um den Schweizerischen Hebammenverein
besonders verdient gemacht haben. Die
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

Z 9. Die Mitgliedschaft erlischt nach schriftlicher

Erklärung auf Jahresende an den
Zentralvorstand. Nach dem 31. Dezember erfolgte
Austritte können für das laufende Jahr nicht
mehr berücksichtigt werden.

Z 7 (alt § 9) wie bisher. Das Wort
„Generalversammlung" wird durch „Delegiertenversammlung"

ersetzt.
Z 8 (alt Z 7) wie bisher.

IV. Pflichten und Rechte der Mitglieder.
ß 9 : Alle Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag

von Fr. 2.—.
tz 19 (alt § 9) wie bisher.
Z 11: Mitglieder, welche sich in bedürftigen

Verhältnissen befinden, können aus der
Vereinskasse unterstützt werden. Unterstützungsge-
snche müssen vom Vorstand der Sektion, welcher

die Gesuchstellerin angehört, und vom
Gemeindevorsteher, Geistlichen oder Arzt ihrer
Wohngemeinde begutachtet werden; die
Erledigung der Gesuche ist Sache des Zentralvorstandes.

Die Unterstützung Per Jahr für ein und
dasselbe Mitglied darf Fr. 59.— nicht
übersteigen. Die Anspruchsberechtignng beginnt nach
fünfjähriger Mitgliedschaft.

§ 12 : Ordentliche und außerordentliche
Mitglieder, welche ununterbrochen während 29
Jahren Mitglied des Schweizerischen
Hebammenvereins sind und seit 49 Jahren das
Patent besitzen, erhalten eine einmalige Prämie
von Fr. 49.— aus der Zentralkasse. Dagegen
haben die außerordentlichen Mitglieder keinen
Anspruch auf Unterstützung. Eine Ausnahme
besteht für diejenigen Mitglieder, welche wegen
AufHörens der Genußberechtigung bei der
Krankenkasse zu den außerordentlichen Mitgliedern
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übergetreten ftrtb. Siefe haben im galle ber
Vebürftigfeit Anfprucf) auf llnterftütumg auS
ber 3entralfaffe.

§ 12: Vebürftige SRitglieber, meiere ba£
80. AlterSjahr überschritten haben, ftrtb bort
ber Veitragspflidjt befreit. Sie Beiträge für
bie .Üranfeitfaffe fallen 51t Saften ber Rentrai»
faffe. Siefe SKitglieber erhalten bie 3eitung
gratis.

§ 13: 2er ©cfjmeijerifcfje .Çiebammenberein
unterhält eine eigene, nom Vunb anerlannte
Üranfenfaffe mit eigenen Statuten.

V. Crganc bes Vereins.

§ 14 : Sie Organe beS Vereins finb :

1. bie Selegiertenberfammlung;
2. ber gentralborftanb ;

3. bie Äranfenfaffenfommiffion ;

4. bie geitungSfommiffion ;

5. bie KecfmungSrebiforen ;

0. bie Urabftintmung.
Vei ïteumatjlen füllen bie DJlitglieber beS

gentralborftanbeS, ber Äranfenfaffen» ttnb
3eitungsfommiffion niept gleichzeitig einem
©eftionsborftanb angehören.

1. Selegiertenberfammlung.
§ 15 : Sie orbentliche SeIegierten=Verfamm»

Inng finbet alljährlich im 9Jtai ober guni ftatt.
Außerorbentlicpe SeIegierten»VerfammIungen
merben bom gentralborftanb einberufen, toenn
biefer eine folcpe für nötig erachtet ober menig»
ftenS ber zehnte Seil ber SJHtglieber bieS beim
gentralborftanb unter Angabe ber Sraltanben
fcpriftlicb berlangt.

§ 10: Sic Einberufung erfolgt bttreh ben

gentralborftanb in zmeimaliger ißublilation in
ben Vereinszeitungen bom April unb 3Kai,
unter Velanntgabe ber bollen Sraltanbenlifte.

§ 17 : Sie SelegiertemVerfammlung ift be»

fcplußfähig, menu bie Einberufung in ftatuta»
rifcf)er Söeife erfolgt ift.

§ 18: An ber Selegiertenberfammlung
nehmen teil :

a) mit ©timmrecht: Sie Selegierten ber
©eftionen ;

b) ohne ©timmrecht: Sie SKitglieber be£

gentralborftanbeë, ber Äranfenfaffen»
unb geitungsfommiffion, bie Kebaftorirt
unb bie KechnungSrebiforen, fofern te^=
tere nicht gleichzeitig Selegierte ihrer
Seition finb.

§ 19 : Ser Selegiertenberfammlung lie»

gen ob:
1. Kontrolle ber Selegierten»9Jlanbate.
2. Abnahme beS (53efdjâftëbericf)teê unb ber

gahreSrechnung beS .fiebammenbereinS, fo=
tbie beS geitungSunternehmenS.

3. SBahl unb Abberufung ber VorortSfeftion,
ber KebifionSfeltion unb ber übrigen
gunftionäre.

4. geftfeßung ber Vlitglieberbeiträge.
5. geftfepung ber Entfchäbigmtg ber gunl»

tionäre.
6. ^Beurteilung bon Kefurfen gegen Entfdheibe

beS gentralborftanbeS.
7. ©tatutenrebifion.
8. Ernennung bon Ehrenmitgliebern.
9. ^Beratung unb Vefcplußfaffung ber An»

träge beS gentralborftanbeS unb ber Sei»
tionen.

10. Veftimmung bes DrteS ber nächften orbent»
liehen Selegiertenberfammlung.

§ 20 : Alle Anträge, bie ber Selegierten»
Verfanttnlung zur Vefcplußfaffung borgelegt
merben follen, finb bem gentralborftanb je»

meilen bis Anfangs ÜDlärz jur zmeimaligen
ißublilation im VereinSorgan einjufenben.
Später eintreffenbe Anträge lönnen, bei Ein»
berftänbniS beS gentralborftanbeS, in ber Se»
Iegierten»VerfammIung biSfutiert, niept aber

jur Abftimmung gebracht merben.

§ 21: Sie Vefcplüffe ber SeIegierten=Ver»
fammlung merben in ber Kegel in offener Ab»

ftimmung mit bem abfoluten 9Jtepr ber ©tim»
menben gefaßt. Sie VSapIen erfolgen burch
Stimmzettel.

Sie ißräfibentin gibt bei Stimmengleichheit
ben ©tichentfcheib. lieber ©egenftänbe, bie nicht
auf ber ber Einlabung beigegebenen Sraftan»
benlifte fielen, barf nicht Vefcpluß gefaßt
merben.

§ 22 : Sie Selegierten bertreten bie ©e»

famtheit ber Vtitglieber. gür bie Verecpnung
ber Selegiertenzahl ift jemeils bie gapl ber
fehmeizerifeßen 9-RitgIieber in ben ©eltionen
her 31. Sezember maßgebenb.

gebe ©eltion hat bas :)iect)t auf eine Sele»
gierte. Sie ©eltionen entfenben auf je 20 9Kit=
glieber, bie im fchmeijerifchen herein finb, eine
Abgeorbnete. Ein Vrucpteil bon über 10 9Jlit»
gliebern berechtigt zu einer meiteren Abgeorb»
neten. ©tellbertrctung für berhinberte Abgeorb»
uete ift juläffig, boch barf feine Selegierte
mehr als giroei Stimmen abgeben.

Es fönnen nur ïïîitglieber beë Schmeize»
rifchen •Sebantmetmereins als Selegierte ge=

mählt merben.
ge z>uei ©eltionen haben burch ipïe Sele»

gierten nach einem beftimmten SurnuS über
ben Veftanb unb bie Verpältniffe ihrer ©eltion
Vericpt zu erftatten.

§ 23 : Sas "ijirotofoll ber SeIegierten=Ver=
fammlung ift bon ber gentralpräfibentin unb
bem fßrotolollfüprer zu unterzeichnen unb in
ben gaepfepriften ungelürzt befannt zu geben.

2. ©eneralberfammhtng.
§ 24: Sie ©eneralberfammlung finbet am

Sag nach ber SelegiertemVerfammlung ftatt.
Sie Vefcplüffe ber SelegiertemVerfammlung
merben befannt gemacht unb Anträge ber Sei»
tionen für bie nädjfte SelegiertemVerfamm»
lung entgegengenommen.

2a. ißräfibentinnenfonferenz.
§ 25 : Sie ^räfibentinnen=ß!onferenz fol! je

nach VebürfniS abgehalten merben. Sie Ein»
berufung geflieht burch ben 3entraIborftanb
unb ift in beiben geitfepriften zmeimal belannt
Zu geben. Siefe Konferenz hat nur beratenben
Eßarafter unb fann feine berbinblicpen Ve»

fcpliiffe faffen. Keifeentfcpäbigung unb allfällige
©pefen ber Seilneßmer fallen zu Haften ber
©eftionen. Sie 3eutral=, Uranien» unb gei»
tungslaffe übernehmen bie Siefen für ihre
Abgeorbneten.

3. 3entraIborftanb.
§ 20: Sie bon ber SelegiertemVerfamm»

lung bezeichnete VorortSfeltion mählt auS ihrer
9Q7itte ben gentralborftanb bon fünf Vlitglie»
bern unb auS biefen bie ißräfibentin. gm
übrigen fonftituiert ficf) ber gentralborftanb
felbft.

Ser gentralborftanb hat bie ißflicpt, bte

Ehre be§ 95ereinë unb baê SBoßl feiner SOfit»

glieber zu mahren; er führt bie ©efcßäfte be§

3?erein§ nach SRaßgabe ber ©tatuten bezto. ber
Söefdjliiffe ber Selegierten»33erfammlung unb
ift für bereu Ausführung berantmortlidj.

Sie ißräfibentin, in beren Kerhinberung bie

3Sizef)räfibentin, leitet bie 33erein§gefchäfte fo=
mie bie Kerhanblungen an ber Selegierten»

und gesund bleibt auch
Ihre Haut durch
regelmäßige Pflege mit v

> Vasenol •-Körper-Puder
Er erhält die Haut geschmeidig und 'wider-

e standsfähig, fördert ihre gesunde Durch-
blutung führt ihr wichtige Aufbaustoffe zu

4* und machtihre Ausscheidungen unschädlich.
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Kerfammlung unb ißräfibentinnenfonferenz unb
hat alë folcße in erfter Sinie für bie ^Befolgung
ber ©tatuten ©orge zu tragen.

Sie abtretenbe s^räfibentin hat noch ben
laufenben Jahresbericht zu erftatten.

Sie Schriftführerin mie bisher.
Sie Saffiererin mie bisher.
Sie 93eifißerin mie biëher.
§ 27 : Ser 3entralDorftanb Übermacht bie

©efcfjäftsführung bes 3ehungëunternehmenë
unb bereitet bie ©efchäfte für bie Selegierten»
Kerfammlung unb i^räfibentinnenfonferenz
bor.

§ 24 alt fällt meg.
§ 28 : ©chriftftücfe bes Vereins finb gemein»

fçhaftlich bon ber ißräfibentin unb ber Schrift»
führerin zu unterzeichnen. 3n finanziellen An»
gelegenheiten foil an ©teile ber leßteren bie
.Saffiererin mitunterzeichnen.

§ 29: Sie Amtsbauer ber Korortsfeltion
unb fomit be§ 3eutraIborftanbeS beträgt fünf
3ahi-'e- Sie abtretenbe KorortSfeltion ift für
bie nächftfolgenbe Amtsfjeriobe nicht mieber
mählbar. Sie Aemter lönnen mährenb berfel»
ben gemechfelt merben. Allfällig mährenb ber
Amtsbauer infolge Äranfheit, AJegzug ober
SobeSfall eintretenbe Kalanzen finb bon ber
SBorortSfeltion neu zu befeßen.

4. Äranlenlaffelommiffion.
9Bie bisher.

5. 3eilungSlommiffion unb
3eitungen.

§ 30 (alt 27):
a) mie bisher.
b) Siefelbe bient bem ©djmeizerifchen §eb»

ammenberein, fomie feinen ©eftionen unb
^nftitutionen als obligatorifdjeS ißublilationS»
organ für bie Veröffentlichung bon Verhanb»
lungSberichten, Vefdjlüffen, Kechnungen ufm.

I Ebenfo finb alle neu eingetretenen orbentlicßen
unb außerorbentlichen, fomie alle erlranlten
VereinSmitglieber barin zu publizieren.

§ 31 (alt 28) : Sie „©^meizer §ebamme"
erfcheint monatlich einmal. Seren Abonnement
ift für alle beutfchfprechenben SKitglieber obli»
gatorifch-

Sie Section Romande gibt auf ihre Kecß»

nung unb Verantmortung baS franzöfifelje Dr»
gan «Le journal de la sage-femme» heraus.

§ 32 (alt 29) mie bisher.
§ 33 (alt 30) a : mie bisher. Vei b, d, e :

ftatt ©eneralberfammlung nur Selegierten»
berfammlung.

§ 34 alt 31) : ©eneralberfammlung erfeßt
burch Selegiertenberfammlung.

§§ 35 unb 36 (alt 32 unb 33) : mie bisher.
I § 37 (alt 34) : ©eneralberfammlung erfeßt

burch Selegiertenberfammlung.
i § 38 (alt 35) : ©eneralberfammlung erfe^t

burch Selegiertenberfammlung.
' § 39 (alt 36) : ©eneralberfammlung erfept
j burch Selegiertenberfammlung.
'

§ 40 (alt 37) : ©eneralberfammlung erfe^t
I burch Selegiertenberfammlung.
j § 41 (alt 41) : Sie geitungSfommiffion ber»

fügt über ein VetriebSïapital bon majimal
gr. 5000.—. Ser Ueberfdjuß mirb an bie
5lran!enfaffe abgeliefert.

§ 42 (alt 38):
a) mie bisher.
b) ©eneralberfammlung mirb burd) Sele»

giertenberfammlung erfe^t.

6. KecpnungSrebiforen.
§ 43: gim 5^ KechnungSrebifion ber gen»

tral» unb .Üranlettlaffe fomie ber „©chmeizer
§ebamme" mirb jemeils für ein gahr im
SurnuS eine ©eltion beS Vereins bezeichnet.
Außerbem foil ftets ein gadjmann zugezogen
merben.

Sie Kebiforen prüfen bie Kechnung bis
fpäteftenS Enbe gebruar unb erftatten ber
Selegiertenberfammlung Veridjt.
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übergetreten sind. Diese haben im Falle der
Bedürftigkeit Anspruch auf Unterstützung aus
der Zentralkasse.

H 12: Bedürftige Mitglieder, welche das
89. Altersjahr überschritten haben, sind von
der Beitragspflicht befreit. Die Beiträge für
die Krankenkasse fallen zu Lasten der Zentralkasse.

Diese Mitglieder erhalten die Zeitung
gratis.

K 13: Der Schweizerische Hebammenverein
unterhält eine eigene, vom Bund anerkannte
Krankenkasse mit eigenen Statute:?.

V. Organe des Vereins.

14: Die Organe des Vereins sind:
1. die Delegiertenversammlnng;
2. der Zentralvorstand;
3. die Krankenkassenkommission;
4. die Zeitungskommission:
5. die Rechnungsrevisoren:
6. die Urabstimmung.

Bei Neuwahlen sollen die Mitglieder des

Zentralvorstandes, der Krankenkassen- und
Zeitungskommission nicht gleichzeitig einem
Scktionsvorstand angehören.

1. Delegiertenver s a m mln n g.
K 15 : Die ordentliche Delegierten-Versammlung

findet alljährlich im Mai oder Juni statt.
Außerordentliche Delegierten-Versammlungen
werden vom Zentralvorstand einberufen, wenn
dieser eine solche für nötig erachtet oder wenigstens

der zehnte Teil der Mitglieder dies beim
Zentralvorstand unter Angabe der Traktanden
schriftlich verlangt.

tz 111: Die Einberufung erfolgt durch den

Zentralvorstand in zweimaliger Publikation in
den Vereinszeitungen vom April und Mai,
unter Bekanntgabe der vollen Traktandenliste.

§ 17 : Die Delegierten-Versammlung ist
beschlußfähig, wenn die Einberufung in statutarischer

Weise erfolgt ist.
§ 18: An der Delegierten-Versammlung

nehmen teil:
n) mit Stimmrecht: Die Delegierten der

Sektionen;
k) ohne Stimmrecht: Die Mitglieder des

Zentralvorstandes, der Krankenkassen-
und Zeitungskommission, die Redaktorin
und die Rechnnngsrevisoren, sofern
letztere nicht gleichzeitig Delegierte ihrer
Sektion sind.

19: Der Delegierten-Versammlung
liegen ob:

1. Kontrolle der Delegierten-Mandate.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes und der

Jahresrechnnng des Hebammenvereins,
sowie des Zeitungsunternehmens.

3. Wahl und Abberufung der Vorortssektion,
der Revisionssektion und der übrigen
Funktionäre.

4. Festsetzung der Mitgliederbeiträge.
5. Festsetzung der Entschädigung der

Funktionäre.

6. Beurteilung von Rekursen gegen Entscheide
des Zentralvorstandes.

7. Statutenrevision.
8. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
9. Beratung und Beschlußfassung der

Anträge des Zentralvorstandes und der
Sektionen.

1<1. Bestimmung des Ortes der nächsten ordent¬
lichen Delegierten-Versammlung.

§ 29: Alle Anträge, die der Delegierten-
Versammlung zur Beschlußfassung vorgelegt
werden sollen, sind dem Zentralvorstand je-
weilen bis Anfangs März zur zweimaligen
Publikation im Vereinsorgan einzusenden.
Später eintreffende Anträge können, bei
Einverständnis des Zentralvorstandes, in der
Delegierten-Versammlung diskutiert, nicht aber

zur Abstimmung gebracht werden.

§ 21: Die Beschlüsse der Delegierten-Versammlung

werden in der Regel in offener Ab¬

stimmung mit dem absoluten Mehr der
Stimmenden gefaßt. Die Wahlen erfolgen durch
Stimmzettel.

Die Präsidentin gibt bei Stimmengleichheit
den Stichentscheid. Ueber Gegenstände, die nicht
auf der der Einladung beigegebenen Traktandenliste

stehen, darf nicht Beschluß gefaßt
werden.

§ 22 : Die Delegierten vertreten die
Gesamtheit der Mitglieder. Für die Berechnung
der Delegiertenzahl ist jeweils die Zahl der
schweizerischen Mitglieder in den Sektionen
per 31. Dezember maßgebend.

Jede Sektion hat das Recht auf eine
Delegierte. Die Sektionen entsenden auf je 29
Mitglieder, die im schweizerischen Verein sind, eine
Abgeordnete. Ein Bruchteil von über 19
Mitgliedern berechtigt zu einer weiteren Abgeordneten.

Stellvertretung für verhinderte Abgeordnete

ist zulässig, doch darf keine Delegierte
mehr als zwei Stimmen abgeben.

Es können nur Mitglieder des Schweizerischen

Hebammenvereins als Delegierte
gewählt werden.

Je zwei Sektionen haben durch ihre
Delegierten nach einem bestimmten Turnus über
den Bestand und die Verhältnisse ihrer Sektion
Bericht zu erstatten.

K 23: Das Protokoll der Delegierten-Versammlung

ist von der Zentralpräsidentin und
dem Protokollführer zu unterzeichnen und in
den Fachschriften ungekürzt bekannt zu geben.

2. Generalversammlung.
§ 24: Die Generalversammlung findet am

Tag nach der Delegierten-Versammlung statt.
Die Beschlüsse der Delegierten-Versammlung
werden bekannt gemacht und Anträge der
Sektionen für die nächste Delegierten-Versammlung

entgegengenommen.

2a. Präsidentinnenkonferenz.
§ 25: Die Präsidentinnen-Konferenz soll je

nach Bedürfnis abgehalten werden. Die
Einberufung geschieht durch den Zentralvorstand
und ist in beiden Zeitschriften zweimal bekannt
zu geben. Diese Konferenz hat nur beratenden
Charakter und kann keine verbindlichen
Beschlüsse fassen. Reiseentschädigung und allfällige
Spesen der Teilnehmer fallen zu Lasten der
Sektionen. Die Zentral-, Kranken- und
Zeitungskasse übernehmen die Spesen für ihre
Abgeordneten.

3. Zentralvorstand.
29: Die von der Delegierten-Versammlung
bezeichnete Vorortssektion wählt aus ihrer

Mitte den Zentralvorstand von fünf Mitgliedern

und aus diesen die Präsidentin. Im
übrigen konstituiert sich der Zentralvorstand
selbst.

Der Zentralvorstand hat die Pflicht, die

Ehre des Vereins und das Wohl seiner
Mitglieder zu wahren; er führt die Geschäfte des

Vereins nach Maßgabe der Statuten bezw. der
Beschlüsse der Delegierten-Versammlung und
ist für deren Ausführung verantwortlich.

Die Präsidentin, in deren Verhinderung die

Vizepräsidentin, leitet die Vereinsgeschäfte
sowie die Verhandlungen an der Delegierten-
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Versammlung und Präsidentinnenkonferenz und
hat als solche in erster Linie für die Befolgung
der Statuten Sorge zu tragen.

Die abtretende Präsidentin hat noch den
laufenden Jahresbericht zu erstatten.

Die Schriftführerin wie bisher.
Die Kassiererin.. wie bisher.
Die Beisitzerin... wie bisher.
js 27 : Der Zentralvorstand überwacht die

Geschäftsführung des Zeitungsunternehmens
und bereitet die Geschäfte für die Delegierten-
Versammlung und Präsidentinnenkonferenz
vor.

§ 24 alt fällt weg.
jj 28 : Schriftstücke des Vereins sind

gemeinschaftlich von der Präsidentin und der
Schriftführerin zu unterzeichnen. In finanziellen
Angelegenheiten soll an Stelle der letzteren die
Kassiererin mitunterzeichnen.

§ 29: Die Amtsdauer der Vorortssektion
und somit des Zentralvorstandes beträgt fünf
Jahre. Die abtretende Vorortssektion ist für
die nächstfolgende Amtsperiode nicht wieder
wählbar. Die Aemter können während derselben

gewechselt werden. Allfällig während der
Amtsdauer infolge Krankheit, Wegzug oder
Todessall eintretende Vakanzen sind von der
Vorortssektion neu zu besetzen.

4. Krankenkassekommission.
Wie bisher.

5. Zeitungskommission und
Zeitungen.

ß 39 (alt 27):
a) wie bisher.
b) Dieselbe dient dem Schweizerischen

Hebammenverein, sowie seinen Sektionen und
Institutionen als obligatorisches Publikationsorgan

für die Veröffentlichung von Verhand-
î lungsberichten, Beschlüssen, Rechnungen usw.
Ì Ebenso sind alle neu eingetretenen ordentlichen

und außerordentlichen, sowie alle erkrankten
Vereinsmitglieder darin zu publizieren.

§ 31 (alt 28): Die „Schweizer Hebamme"
erscheint monatlich einmal. Deren Abonnement
ist für alle deutschsprechenden Mitglieder
obligatorisch.

Die Lection Uomancke gibt auf ihre Rechnung

und Verantwortung das französische Organ

«Ue iournal cke la saZe-kemme» heraus.
ß 32 (alt 29) wie bisher.
§ 33 (alt 39) a: wie bisher. Bei b, ck, s:

statt Generalversammlung nur
Delegiertenversammlung.

§ 34 alt 31): Generalversammlung ersetzt
durch Delegiertenversammlung.

M 35 und 36 (alt 32 und 33): wie bisher.
^ § 37 (alt 34): Generalversammlung ersetzt

durch Delegiertenversammlung.
: § 38 (alt 35): Generalversammlung ersetzt

durch Delegiertenversammlung.
§ 39 (alt 36): Generalversammlung ersetzt

durch Delegiertenversammlung.
^

§ 49 (alt 37): Generalversammlung ersetzt
durch Delegiertenversammlung,

î § 41 (alt 41) : Die Zeitungskommission
verfügt über ein Betriebskapital von maximal
Fr. 5999.—. Der Ueberschuß wird an die
Krankenkasse abgeliefert.

§ 42 (alt 38):
a) wie bisher.
b) Generalversammlung wird durch

Delegiertenversammlung ersetzt.

6. Rechnungsrevisoren.
§ 43: Für die Rechnnngsrevision der Zentral-

und Krankenkasse sowie der „Schweizer
Hebamme" wird jeweils für ein Jahr im
Turnus eine Sektion des Vereins bezeichnet.
Außerdem soll stets ein Fachmann zugezogen
werden.

Die Revisoren Prüfen die Rechnung bis
spätestens Ende Februar und erstatten der
Delegiertenversammlung Bericht.
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7. lUabftimmung.
§ 44: ©er llrabftimmittig, b. p. bet fcprtft»

liiert SIbftimmung bitrcf) aile fàjtoet^erifcfjen
äftitgliebev aller ©efttonen, unterliegen èe»

fdjliiffe ber ©elegiertenberfammlurtg auf Stuf
löfuttg bed 35eretnd. ©te ©elegiertenberfamm»
lung ift berechtigt, anbere lnidjtxge 53efcplüffe,
tnie ©tatutenrebifion ufto., ber Hrabftimmung
311 unterbreiten.

©te SInorbnung nnb ©urchfüptttng einer
IXrabftimmnng ift ©acpe bes [feutraluorftanbed.

VI. aiecpjutngStoefen.

§ 45: 911s ©efcpäftSjapr gilt bad Kalertber»

japr.
§ 46: Sae 93eretn§betmögen fept ltd} 311=

famnten aus bent tteberfcpufs ber Betriebs»
recpnurtg, allfälligen ©efcpettfett nnb beut 9lettt
getoinn ber „©cptoetjer •'öebamnte" unb bed

«Le journal de la sage-femme».
§ 47: ©te SSereindgelber finb mit 91uS=

rtapme eines ben laufenben S3ebitrfniffen bie

nenben, befcprärtften 33etrage§ ficher nnb 3ms»
tragenb anzulegen.

©ie UBertpapiere finb in einem 33anftrefor
ober offenen tBartfbepot aufjubeioaltren.

§ 48: ©te 9lecpratngen bed SSereind ttnb
feiner Unternehmungen finb jetoeilen in ber
ÜDiätänummer bed SkreinSorgartS 31t fmbli»
gieren.

VII. 9luflöfuttg bed Vereins.

§ 49 : ©ie allfällige 91uflöfuttg bed 33eteirt§
ïann bon einer ©elegiertenberfammlung beart»

tragt unb burcp % aßet Sßitglieber in Ut
abftimmung befdploffen toerben. lieber bie 35er»

menbung bed bann borpartbenett Vermögend
toirb in gleicher SBeife ertlfcpteben.

©ie botffepenbert Statuten finb in ber ©e»

neralberfammlung bom 27. 3uni 1939 in 91It=

borf befcploffett toorben. ©ie erfepert biefenigen
bom 4. Qätli 1929 unb treten am
in Alraft.

Sßintertl)ur/3üric£), bett

Qrrt 9famett bed 3enlralborftattbe§ :

©ie ißräfibentin :

©ie Schriftführerin:

2. Ernennung etned ©prcmmtgliebeS.

1. Slntrag ber ©eftion ©argartS=2Berben»
berg: „2ßit miinfehen für eine flehte ©eftiort
unter 20 Sßitgliebern bie ©ntfenbung bon
gioei ©elegierten."

2. Seition ffünU) : „Vlitfgerorberttlicfjc ißeit»

glieber, bie megen 211ter ober ©ebreepett nicht
in bie Ktattfertfaffe aufgenommen toerben
ïonnten, follen nach 20jäprtger- tßHtgltebfcpaft
je nach ©ebürfnid auch unterftüpt metben."

3. ©eftion 33ern:
a) ,,©S motten in 3ufunft alle 9tecpnungen

bed Vereins bis fpäleftertS 15. SJIärg in ber
hebammengeitung erfepetnert, um etmelche 9(rt»

träge rechtzeitig ftellen gu formen."
b) „©ad IBetrtebSfapifal ber gäßmcjäfönt,

miffion möchte auf $t. 4000.— erhöht
toerben."

9. Sßaplborfcplag für bie liebifionsfefttou ber
tßereindfaffe.

10. üBeftimmung bes Cr tes ber nächften ©ele»
giertenberfammlung.

11. Umfrage.

Craftanben für bie ©eneralberfantmlung.
®iendtag, ben 27. Qttni 1939,

burmtttagê 10 Utjr 30, in SHtborf-

1. iBegtitfjung.
2. Sßapl ber ©timmengähleriuiten.
3. ©enepmigung bes ißrotofoßS ber legten

©elegierten» unb ©eneraloerfammtung.
4. (VipteSbericpt.
5. 9tecpmtngSabnapme pro 1938 unb 91ebt=

forenbericht.
6. Bericht über bas 3ätungöunternehmen firo

1938 unb 9techmmgsbertcpt.
7. tBericpte unb Un träge ber ©elegiertenber»

fammluitg.
8. 2BapI ber 91ebifionSfeftion für bie 33er»

eittdfaffe.
9. 33eftimntung bed Orted ber nächften ©ele»

giertenberfammlung.
10. Umfrage.

Siebe Kolleginnen
Siefes 3aPr tagen mir im hergen ber

©dftoeig, unb mir bitten Such, bie beiben bor»
gefehenen Cage für itnfere 33eranftaltungen gu
referbieren. ©er Crt, too bie 2Biege unferer
lieben ^>etrttat ftanb, fotoie bie ©tatutenrebifion
follten genug 9(ttfpont gitr Teilnahme feilt.

SBintertpur^ürtcp, ben 9. Stforil 1939.

3)îit follegialen ©rüjfen!

gür ben 3entralbotftanb :

©ie tßräfibentin: ©ie Schriftführerin:
3- ©lettig. $ïau 91. Költa.

Xraffanbett für bie Kranfenfaffe :

1. 91bnapme bed 3ohïe^er^teê-
2. 91bnapme ber QüpreSrecpmmg unb Bericht

ber 91ebiforen.
3. 2öapl ber 91echnuugdrebiforen für 1939.
4. SBericpt über bie gepflogenen iBefprecpmtgen

betreffenb Olücfberftcperung ber (oebammen»
Kranfenfaffe bei einer gentralifierten Kran»
fenfaffe.

5. Unträge :

a) ber Kranfenfaffefommiffion :

„Qu 91nbetracpt bed ©efigiteS ber Kraulen»
faffe foil ber ^Beitrag erhöht toerben auf
3r. 36.— pro 3°Pr-"

b) ber ©eftion tBern:
„®s möchten in 3u^unfl a^e 91echnungett

bid fpäteftens am 15. tölärg in ber hebammen»
geitung erfepetnen, um etmelcpe Unträge früh
genug ftellen gu fönnen."

c) ber ©eftion Cputgau :

„SBir berlangen, um Unträge rechtzeitig
ftellen gu föntten, bafg bie Otecpnung ber Kran
fenfaffe unbebingt in ber iOlärgnummer er»

fepeinen muf."
6. tBerfcpiebenes.

fifür bie Kranfenfaffe=Komtniffion :

©ie ißräfibentin :

grau Ucferet.

Krankenkasse.

Kranfgemelbete 20Îitglieber:
grau 3eugin, ©uggingen (33ern)
grau ©turgenegger, 91eute (Uppengeß)
Mme. @. 33urbet, ©enèbe
grau 33ertfcpinger, 3üricp 5

grau Seuenberger, Saben (Uargau)
grau 33uff, Ubtmü (St. ©allen)
grau Süfdter, tUfupen (Uargau)
grau 35oget=Karrer, 33afel
grau @eng»91egti, 91äfels (©larud)
grau ißortmann, 91omandhorn (Cpurgau)
grau ©milie Kitpn, ©ffretifon (3üricp)
grau hebtoig Kamm, gilgbadp (©larud)
grt. Unna huffchntib, Crimbacp (©olotpurn)
grau Knecpt»@treiff, 3üticp, 3. 3- ©larud
grau hife=SBraun, SBafet

grau Ungeprn, SHuolen (©t. ©allen)
grau 91. Küng, iUtiiplehorn (©larud)
grau 9U. ©orap, Söaltensburg (©raubünben)
grau ©life 33ed, 91einadp (Uargau)
gtau SD1. ©djäbeli, Sengnau (Sern)
Mlle. Elise Vodox, Chexbres-Lavaux (3Saabt)
grau herlin, 91eitetoeIt (33afeIIanb)
grau grieba 9Jcarggt, Senf (33ern)
grau Emma 3"ft, SBoIfpalben (Uppengell)
grau Suftenberger, iBeromünfter (Sugern)
grau hoftettter, ©djmargenburg (iBern)
grau ©Ifp ©ornig, 9taron (Söallid)
grau hodjrentner, hertèau (Uppengell)
grl. SOlarie ©eprig, ©ilenen (Uri)
grau Cremp, DJlitoIen (@t. ©allett)
grau Emma Kupn, Söaldtpal (©olotpurn)
grau iBerta Uebi, 33rittern (©olotpurn)
grau äöp^Kupn, IDluri bei Sern
Mme. ©tara 3Bapl, ÜBaboid (SBaabt)
grau grieba ©tuber, ©rinbeltoalb (33ern)
grl. S. iBrönimann, 91iggidberg (iBern)

dû2®ifellju0a[r»

viel vln diesen Gemüsen und Früchten geniesst und sie auch gut verdaut, leidet in der Kegel

keinen Mangel an Vitamin A und Bi.
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Sei der heutigen, einseitigen Ernährungsweise

und der grossen Beanspruchung von
Muskeln, Nerven und Geist bekommt unser
Körper trotzdem oft zu wenig von diesen
Vitaminen und es entstehen Mangelkrankheiten

.wie Nerven-Schwäche, Appetitlosigkeit,
Schlappheit etc.

Da ist N a g o m a 11 o r am Platze, das
Stärkungs- Nährmittel mit dem, garantierten
Gehalt an Vitamin A und Bi

K- Binder, die sich zu gesunden und kräftigen
Menschen entwickeln sollen, Schwerarbeiter,
Geistesarbeiter, Rekonvaleszenten, junge Mütter,

überarbeitete etc. sollten regelmässig
Nagomaltor geniessen, es wird ihnen die
Lasten des Alltags leichter machen. Nagomaltor
enthält ausser den genannten Vitaminen vorab

in hochkonzentrierter Form : Maltose,
Eidotter, Bienenhonig t Lecithin Kalk- und

Phosphorsalze, Frischmilch, Kakao, etc.

nabomait"^
11" "TEäls*

mit dem von der U N.I V Efc'S H Ä T BAS EL

(physichem. Institut), kontrollierten Vitamin-Gehalt

NAGO ÖLTEN

Büchse zu 500 gr. Fr. 3.60

mit Besteck-Gutschein

Nr. 4

7. Urabstimmung.
§ 44: Der Urabstimmung, d. h. der schriftlichen

Abstimmung durch alle schweizerischen

Mitglieder aller Sektionen, unterliegen
Beschlüsse der Delegiertenversammlnng auf
Auflösung des Vereins. Die Delegiertenversammlung

ist berechtigt, andere wichtige Beschlüsse,
wie Statutenrevision usw., der Urabstimmung
zu unterbreiten.

Die Anordnung und Durchführung einer
Urabstimmung ist Sache des Zentralvorstandes.

VI. Rechnungswesen.

Z 45 : Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.

§ 46: Das Vereinsvermögen setzt ftch
zusammen aus dem Ueberschuß der
Betriebsrechnung, allfälligen Geschenken und dem
Reingewinn der „Schweizer Hebamme" und des

«lle journal àa la saxe-kemme».
§ 47 : Die Vereinsgelder sind mit

Ausnahme eines den laufenden Bedürfnissen
dienenden, beschränkten Betrages sicher und
zinstragend anzulegen.

Die Wertpapiere sind in einem Banktresor
oder offenen Bankdepot aufzubewahren.

§ 48: Die Rechnungen des Vereins und
feiner Unternehmungen sind jeweilen in der

Märznummer des Vereinsorgans zu
publizieren.

VII. Auflösung des Vereins.

§ 49: Die allfällige Auflösung des Vereins
kann von einer Delegiertenversammlung beantragt

und durch aller Mitglieder in
Urabstimmung beschlossen werden. Ueber die
Verwendung des dann vorhandenen Vermögens
wird in gleicher Weise entschieden.

Die vorstehenden Statuten sind in der
Generalversammlung vom 27. Juni 1939 in
Altdorf beschlossen worden. Sie ersetzen diejenigen
vom 4. Juli 1929 und treten am
in Kraft.

Winterthur/Zürich, den

Im Namen des Zentralvorstandes:
Die Präsidentin:

Die Schriftführerin:

2. Ernennung eines Ehrenmitgliedes.

1. Antrag der Sektion Sargans-Werden-
berg: „Wir wünschen für eine kleine Sektion
unter 20 Mitgliedern die Entsendung von
zwei Delegierten."

2. Sektion Zürich: „Außerordentliche
Mitglieder, die wegen Alter oder Gebrechen nicht
in die Krankenkasse aufgenommen werden
konnten, sollen nach 20jähriger Mitgliedschaft
je nach Bedürfnis auch unterstützt werden."

3. Sektion Bern:
a) „Es möchten in Zukunft alle Rechnungen

des Vereins bis spätestens 15. März in der
Hebammenzeitung erscheinen, um etwelche
Anträge rechtzeitig stellen zu könneu."

b) „Das Betriebskapital der Zeitungskommission

möchte auf Fr. 4000.— erhöht
werden."

9. Wahlvorschlag für die Revisionssektion der
Vereinskasse.

10. Bestimmung des Ortes der nächsten Dele¬

giertenversammlung.
It. Umfrage.

Traktanden für die Generalversammlung.
Dienstag, den 27. Juni 1N39,

vormittags 10 Uhr 30, in Altdors.

1. Begrüßung.
2. Wahl der Stimmenzählerinnen.
3. Genehmigung des Protokolls der letzten

Delegierten- und Generalversammlung.
4. Jahresbericht.
5. Rechnnngsabnahme pro 1938 und

Revisorenbericht.

6. Bericht über das Zeitungsnnternehmen Pro
1938 und Rechnnngsbericht.

7. Berichte und Anträge der Delegiertenversammlung.

8. Wahl der Revisionssektion für die
Vereinskasse.

9. Bestimmung des Ortes der nächsten Dele¬
giertenversammlnng.

10. Umfrage.

Liebe Kolleginnen!
Dieses Jahr tagen wir im Herzen der

Schweiz, und wir bitten Euch, die beiden
vorgesehenen Tage für unsere Veranstaltungen zu
reservieren. Der Ort, wo die Wiege unserer
lieben Heimat stand, sowie die Statutenrevision
sollten genug Ansporn zur Teilnahme sein.

Winterthnr/Zürich, den 9. April 1939.

Mit kollegialen Grüßen!

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Schriftführerin:

I. Glettig. Frau R. Kölla.

Traktanden für die Krankenkasse:

1. Abnahme des Jahresberichtes.
2. Abnahme der Jahresrechnung und Bericht

der Revisoren.
3. Wahl der Rechnungsrevisoren für 1939.
4. Bericht über die gepflogenen Besprechungen

betreffend Rückversicherung der Hebammen-
Krankenkasse bei einer zentralisierten
Krankenkasse.

5. Anträge:
a) der Krankenkassekommission:
„In Anbetracht des Defizites der Krankenkasse

soll der Beitrag erhöht werden auf
Fr. 36.— pro Jahr."

b) der Sektion Bern:
„Es möchten in Zukunft alle Rechnungen

bis spätestens am 15. März in der Hebammenzeitung

erscheinen, um etwelche Anträge früh
genug stellen zu können."

a) der Sektion Thurgau:
„Wir verlangen, um Anträge rechtzeitig

stellen zu können, daß die Rechnung der Kran
kenkasse unbedingt in der Märznummer
erscheinen muß."
6. Verschiedenes.

Für die Krankenkasse-Kommission:
Die Präsidentin:
Frau Ackeret.

Krankenkasse

Krankgemeldete Mitglieder:
Frau Zeugin, Duggingen (Bern)
Frau Sturzenegger, Reute (Appenzell)
^lma. E. Bürdet, Genève
Frau Bertschinger, Zürich 5

Frau Leuenberger, Baden (Aargau)
Frau Buff, Abtwil (St. Gallen)
Frau Lüscher, Muhen (Aargau)
Frau Vogel-Karrer, Basel
Frau Senz-Regli, Näfels (Glarus)
Frau Portmann, Romanshorn (Thurgau)
Frau Emilie Kühn, Effretikon (Zürich)
Frau Hedwig Kamm, Fllzbach (Glarus)
Frl. Anna Hufschmid, Trimbach (Solothurn)
Frau Knecht-Streiff, Zürich, z. Z. Glarus
Frau Hiß-Braun, Basel
Frau Angehrn, Muolen (St. Gallen)
Frau R. Küng, Mühlehorn (Glarus)
Frau M. Coray, Waltensburg «Granbünden)
Frau Elise Beck, Reinach (Aargan)
Frau M. Schädeli, Lengnau (Bern)
MW. llliss Vockox, Lbexbrö8-1mvaux (Waadt)
Frau Herlin, Neuewelt (Baselland)
Frau Frieda Marggi, Lenk (Bern)
Frau Emma Züst, Wolfhalden (Appenzell)
Frau Lustenberger, Beromünster (Lnzern)
Frau Hostettler, Schwarzenburg (Bern)
Frau Elsy Dornig, Raron (Wallis)
Frau Hochrentner, Herisau (Appenzell)
Frl. Marie Gehrig, Silenen iUri)
Frau Tremp, Muolen (St. Gallen)
Frau Emma Kühn, Balsthal (Solothurn)
Frau Berta Aebi, Brittern (Solothurn)
Frau Wyß-Kuhn, Muri bei Bern
IVlms. Clara Wahl, Bavois (Waadt)
Frau Frieda Studer, Grindelwald (Bern)
Frl. L. Brönimann, Riggisberg (Bern)

viel von bissen (Zsmllsen unb k-r!icktsn gsnissst unb SW suck Zu« verbeut. leibst in bsr biege,

keinen K/Isngsi ÄN Vitamin A unb öl.

07S

°^si bsr ksutigen, einseitigen ^rnâkrungs-
weiss unb bsr grossen ösanspruckung von
iviusksin, KIsrvsn unb Seist bekommt unser
XSrper trot-bsm oft SU wenig von bissen
Vitsminsn unci es sntstsksn iVIsngsikrsnkksi-
ten, wie klsrvsn-Sokwâcks, Appetitlosigkeit,
Sokisppksit etc.

Os ist kts go msitor sm öistss, bas
Stärkung«-kläkrmittsi mit bsm, garantierten
Lskait an Vitsmin A unb öl

- ^inclsn, öle sick ?u xssunclen uncl kpaftixen
k^enscken entwickeln sollen, Lokwsr'as'bsitsr',
Hsistssar'bsitsr'. Rekonvalescenten, junZs ^ilt»
ten, (jlber'ar'bsiteto etc. sollten r'SAslmässiZ
l^aZomaltoi' Usnissssn, es wincl iknsn ciis l.a«
stsn clss /MaZs lsicktsn macksn klaxomaltor'
sntkâlt ausser' clsn genannten Vitsminsn von-
ab in kockkoncentk'isr'tsi' l^onm: Maltose,
^iclottsr', gisnsnkoniA, l-scitkin l<alk- uno
l^bospbor'salcs, k^pisckmilcb, l<akao, etc. K»

mit Vom von à UA.I V üV S tlill k»8 ^ l.

tpk>8.-oliem. Institut), Icyàollieften Vitsmin-lZoiisIt

skI^QO Ol_IS6I

küoüso ?u Süll gf. ^r. 2.kll

mit Kosteoli-Lutsvüoin
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grau .fSämmerlRKnobel, ©ugi (©tarne)
grau iRatpilbe Renner, bürgten (Uri)
grl. JJcatte 3üger, 3ürtd)
Mme. M. L. Rouiller, Villariaz (gretburg)
grau 2Bintftörfer, Serenbingen (©olotpum)
Mme. Jaques-Bovay, l'aufanne RÎBaabt)

grl. ©life s}>ofd)ung, DJÎûrtcfjenbudjfee (Bern)
grau ©écile Kleeb, SBintertpur (güricp)
Signora Maria Calanco, Claro (îefftn)
jttr.=ïtr. ©intritte:
127 Mlle. Marguerite Mayor, Bursins s. Rolle

(SBaabt), 16. DJiärj 19B9.
85 grau gulta Riptufiecptt, Sulfiten (©olo=

tpurn), 3. Steril 1939.
©eiert ©te un§ Ijerglici) roilltommen.

Sic trantenfaffetommiffion in Röintertljitr:

grau Steter et, Sßräfibentin.
grau Sautter, Kaffterin.
grau 91 of a SJtanj, Slftuarin.

fîoôesatrçdge.
SBir Êïinflen unfern SRitgticbern jur gefälligen

ffienntniê, bag am 12. SKärj unfere ffoïïcgin

$rau Êliîabeit) Kißling
Bon SOoIftoil (Solotpurn), äute|t tnopnpaft ge-
roefen in Dlten, im 72. SltterSiafg gefturfien ift.

SGSir bitten Sic, ber lieben SBerftorbcnen ein
freunblicEjeë Sinbenten gu bemalten.

• 5)ie ÄcanBcnBancBommiffion.

VereinsnacDricDten.

ScEtiott Stargau. itnjere uäcpfte Berfamm»
lung firtbet ftatt ®onner§tag, ben 20. 21prtl,
puitft 2 Upr, im alfopolfreien Reftaurant
•fpelbetia, Star au. fperr Dr. Rebmamt, Kam
tonöa^t, mirb un§ mit feinem Befucp beehren
ttnb für alle bereit fein, bie fiep gerne aus»
fpreepen möchten.

©er Borftanb pat befcploffen, an biefer Ber»
fammlung eittett ©lûcfëfad burcpjufitpren. 3öir
bitten alle sJJiitgtieber um eine sißäcflt=@penbe.

2tucp bon folepen, bie niept an ber Berfamm»
Ittng teilnepmen tonnen.

SBir bitten nut (aplteicpen 93efucp ber Ber»
fammlung ; es ftept uns febenfallS ein im
tereffanter iüaepmittag bebor.

gür ben Borftanb : grau SB t b m e r, Sßrcif.

©ettion Slppettjell. Unfere grûpjaprëber»
fammlung paben mir bieSmal naep grtiter»
rpoben beilegt, bamit mir mit bett bortigen
.Kolleginnen auep mepr güplung betommen.
©ie finbet ftatt iDloittag, ben 24. Stprit, 13 Upr,
im ©aftpaus jum -Sbörttli in Stppenjell am
2anbSgemeinbeplap. @s> ift ttnS in freunbtieper
lüeife ein Vortrag bon £>errn Dr. fjilbebranb

jugefagt. ©er Borftanb bittet bie Recpmmgs»
rebiforinnen fpejiell, auf bent Soften 51t fein.

Kolleginnen, lapt ©ttep niept abpalten, um
bepmillen, meil uns bas .gtel 1° weit llie99e5
riteft ift. Rüpt foapr, mir molten unfere Kol»
legittnen bon Stppenjell g.=Rp. burcp ttnfer
(aplreicpes ©rfepeinen erfreuen.

Sllfo auf Sßieberfepn
Sie Stftuarin : grieba ©ifeuput.

©cttion Safellanb. ©s ergept au alle Ber»
eiusmitglieber bie frettnblicpe ©inlabung 31t

ber am 2. 3Jtai, naepmittags 2 Upr, in ber
.Slaffeeftube Kern in l'ieftal ftattfinbenben
grüpfaprsberfammtung. •'perr ©anitätsrat Dr.
med. ©eifer in Cbermil pat für einen Vortrag
jugefagt. gut bett Borftanb: grau ©cpaub.

©ettion BafcRStabt. Uttfere fommenbe Ber»
einsfipttng finbet am 26. Stpril, 16 Upr, im
grauenfpital ftatt. fterr Dr. ipäfliger mirb
uns mit einem intereffanten Bortrag erfreuen.
SSSir bitten unfere Kolleginnen, pünftlicp ttnb
bolljüplig 31t erfepeinett.

21nläpltcp unferer lepten gufammertlunft
fpraep -'perr Dr. ©ucar über bas intereffante
Spetna „©eiftige ©töruitgen in ben Sßecpfel»

fapren ber grau". SDBir banfen bem Referenten
an biefer ©teile reept pei^ticp für feilte Be=
müpungen.

©s grüpt ©ie

gür ben Borftanb: grau Riep er.

©ettion Bern. Bei )aplreicper Beteiligung
pielt uns fperr Dr. Reutueiler, ©pefarjt im
grauenfpital, an ber (eilten BereinSfipung
einen teprreiepen, intereffanten Bortrag über
abfolut ungiutftige Sagen, ©ine früp3eitige,
fiepere ©iagnofe ift bei folepen gälten bon
groper Bebeutung. ©0 tonnen mir Rhttter
ttttb Kittb bor gropen ©efapren fcpüüen.

ir fpreepett iperrn Dr. Reumeiler noep»
mais unfern berbinblicpften Sauf aus ttnb

m'""A,
nach Dr. Engler und Dr. Prus

Zwei kombiniert wirkende Präparate, die von Aerzten in den
schwierigsten Fällen als wirklich zuverlässig gegen Weissfluss und
Begleiterscheinungen begutachtet wurden. PERDEX-Kur sofort
nach der Geburt beginnen. Packung für drei Wochen enthält:
100 Pillen innerlich Fr. 5.70 Fr. 12.

15 Vaginal-Ovale Fr. 6.30

In allen Apotheken oder Franko-Versand durch
Dr. B. Studer, Apotheker in Bern oder

Beutner, Ap., Fach 5, Zürich-Hirslanden
Hebammen erhalten Rabatt.

Unschädlich für
das Kind

geben 3ugleicp ber Hoffnung SluSbrucf, ipn als
Referenten reept balb mieber in unferer Dcitte
.begrüpen 31t bitrfen.

©aS Saturn ber ltiicpften Berfammlung
mirb in ber RlatRummer publiziert.

Ilm 10. JJcai finbet ein Rusflug naep .fpilter»
fingen ftatt. 2111c RUtglieber unferer ©eftion
merben pientit per^Iicp eingelaben, an biefer
Blueftfaprt teilzunepmen.

Slnmelbungen bitte bis 6. Rtai an grau
Bucper, 'firäfibentin, Biftoriaplap 2, Bern.

Step tun g mieptig. Reue Selepponttummer
3 87 79. UMr fapren mit einem Kollettibbillet.
Sreffpunft um 12 Upr Bapnpofpalle bei ber
BiIletS=RuSgabe. Rbfaprt Bern 12.16. Spun
an 12.56. Spun ab 13.03. ."pilterfingen an
13.18. ipeimfepr: ôilterfingen ab 17.45.
Spun ab 18.12. Bern an 18.55.

RSir poffen auf fcpöneS RSetter unb freuen
uns, menu reept Diele Kolleginnen an biefer
Blueftfaprt teilnepmen.

9Jtit tollegialem ©rup
gür ben Borftanb : gba g u et er.

©ettion Biel, gn ber gebruar=Berfamm=
lung mürbe befcploffen, unfere näepfte §aupt=
berfammlung, bie im 9Rai (baS Saturn mirb
ttoep befanrtt gegeben) ftattfinben mirb, bem
fuepsmeife einmal an einem 2(benb abzupalten.

Sitrcp ben Unfall, burd) ben unfere merte
^Sräfibentin, grau ©cpmarj, betroffen mürbe,
fepen mir uns genötigt, für biefeS gapr bie
•fgauptberfammlung rtoep einmal mie bisper
burcpzufüpren, alfo au einem Racpmittag.

gn ber Racpt bom 23. auf ben 24. 9Rär3
mürbe grau ©cpmar3, als fie ju einer ©eburt
gerufen mürbe, auf bent 3Bege bortpin bon
einem Ruto bon pinten angefapren unb mupte
in fcpmerberleptem guftanbe inS Bezirfsfpital
eingeliefert merbett, mo fie pente noep unter
gropen ©tpmex^en barnieber liegt, grau
©cpmarz erlitt einen fd)meren Beim, ©cpultem
blatR unb Rippenbrucp. Sßir münfipen unferer
lieben Kollegin, grau ©cpmarj, reept gute unb
balbige ©enefung unb poffen, bap mir fie balb
mieber in unferer Rlite begrüpen bitrfen.

gür ben Borftanb. 21 Im. RiüIIer.
©ettion 0b= unb Ribtoatben. Unfere näepfte

Berfammlung finbet Rtittmocp, ben 26. 21pril,
palb 2 Upr, in KernS ftatt, im Reftaurant
Reinparb unter ber Kird)e. Merr Dr. Seo ©gger
mirb uns einen intereffanten Bortrag palten.
Reept 3apIreicpeS ©rfepeinen mirb ermartet, ba
noep eine Selegierte für nad) 2tttborf 31t map«
ïen 'g- gof. Reinparb.

©ettion ©dpaffpaufen. Ser Befuep unferer
lepteu Berfammlung tiep leiber 31t miinfepen
übrig, obmopl es fiep um unfere .fpauptbem
fammlung panbelte, 31t ber fiep unbebingt
ntepr SRitglieber einfinben feilten. Ser Bor»
ftanb gept auep mit mepr 9Rut unb gntereffe

3101

um

Man nimmt BIOMALZ ein, wie es aus
der Dose fliesst. Nach 15 Minuten schon
wirksam im Blut.

BIOMALZ rein, die Dose Fr. 3.20, mit
Zusatz Fr. 4. —. Durch Rückvergütung
billiger; siehe Näheres auf den Dosen.)

Wenn in Ihrem Berufe die Kräfte stark beansprucht werden, eignet
sich kein Kräftigungsmittel so gut wie BIOMALZ rein, um die Leistungsfähigkeit

hochzuhalten, weil rasch wirkend, leicht verdaulich, nicht stopfend
(macht nicht dick!).

Spüren Sie Ihre Nerven Verlangen Sie nicht zuviel
von Ihren Nerven, das geht nur eine Zeitlang! Müde Nerven
brauchen vor allem Magnesium und Kalk, die durch „BIOMALZ
mit Magnesium", wo sie in organischer Verbindung mit Phosphor,

in leicht assimilierbarer Form enthalten sind, rasch wieder
zugeführt werden. Stehen schwierige Wochen bevor, dann Biomalz
rein, oder mit Magnesium und Kalk: 3 Löffel täglich!
Biomalz rein, überall erhältlich; mit Magnesium, in Apotheken.

Biomali
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Mau Hämmerli-Knobel, Engì (Glarns)
Mau Mathilde Nenner, Bürgten (Uri)
Frl. Marie Züger, Zürich
Nme. N. D. souiller, Villariax (Freiburg)
Frau Winistörfer, Dcrendingen (Solothnrn)
Nme. laques-Dovav, Lausanne (Waadt)
Frl. Elise Poschung, Münchenbuchsee (Bern)
Frau Cécile Kleeb, Winterthur (Zürich)
Lignora Naria Ealanco, Elaro (Tessin)

Ktr.-Nr. Eintritte:
INI Nils. Narguerite Navor, Dursins 8. Dolle

lWaadt), 16. März 19ll9.
tin Frau Julia Rihm-Liechti, Dnlliken (Solo¬

thnrn), ll. April 19ll9.
Seien Sie uns herzlich willkommen)

Die Krankenkassekomiiiission in Winterthur:
Frau Ackeret, Präsidentin.
Frau Tann er, Kassierin.
Frau Rosa Mauz, Aktuarin.

Todesanzeige.
Wir bringen unsern Mitgliedern zur gefälligen

Kenntnis, daß am 12. März unsere Kollegin

Frau Elisabeth Kihling
von Molftvil (Solvthurn), zuletzt wohnhast
gewesen in Ölten, im 72. Altersjahr gestorben ist.

Wir bitten Sie, der lieben Verstorbenen ein

freundliches Andenken zu bewahren.

Die Keanllsnkasjskommission.

Vereinsnacdrichten.
Sektion Aargau. Unsere nächste Bersamm-

lung findet statt Donnerstag, den 20. April,
Punkt 2 Uhr, im alkoholfreien Restaurant
Helvetia, Aarau. Herr Dr. Rebmann,
Kantonsarzt, wird uns mit seinem Bestich beehren
und für alle bereit sein, die sich gerne
aussprechen möchten.

Der Vorstand hat beschlossen, an dieser
Versammlung einen Glückssack durchzuführen. Wir
bitten alle Mitglieder um eine Päckli-Spende.
Auch von solchen, die nicht an der Versammlung

teilnehmen können.
Wir bitten um zahlreichen Besuch der

Versammlung: es steht uns jedenfalls ein
interessanter Nachmittag bevor.

Für den Vorstand: Frau Widmer, Präs.

Sektion Appenzell. Unsere Frühjahrsversammlung

haben wir diesmal nach Jnner-
rhoden verlegt, damit wir mit den dortigen
Kolleginnen auch mehr Fühlung bekommen.
Sie findet statt Montag, den 24. April, 111 Uhr,
im Gasthaus zum Hörnli in Appenzell am
Landsgemeindeplatz. Es ist uns in freundlicher
Weise ein Vortrag von Herrn Dr. Hildebrand

zugesagt. Der Vorstand bittet die Rechnnngs-
revisorinnen speziell, aus dem Posten zu sein.

Kolleginnen, laßt Euch nicht abhalten, um
deßwillen, weil uns das Ziel so weit weggerückt

ist. Nicht wahr, wir wollen unsere
Kolleginnen von Appenzell J.-Rh. durch unser
zahlreiches Erscheinen erfreuen.

Also auf Wiedersehn!
Die Aktuarin: Frieda Eisenhnt.

Sektion Baselland. Es ergeht an alle
Vereinsmitglieder die freundliche Einladung zu
der am 2. Mai, nachmittags 2 Uhr, in der
Kaffeestube Kern in Liestal stattfindenden
FrühjahrSversammlnng. Herr Sanitätsrat Dr.
meck. Geiser in Oberwil hat für einen Vortrag
zugesagt, den Vorstand: Frau Schaub.

Sektion Basel-Stadt. Unsere kommende
Vereinssitzung findet am 20. April, 10 Uhr, im
Franenspital statt. Herr Dr. Häfliger wird
uns mit einem interessanten Vortrag erfreuen.
Wir bitten unsere Kolleginnen, pünktlich und
vollzählig zu erscheinen.

Anläßlich unserer letzten Zusammenkunft
sprach Herr Dr. Ducar über das interessante
Thema „Geistige Störungen in den Wechseljahren

der Fran". Wir danken dein Referenten
an dieser Stelle recht herzlich für seine
Bemühungen.

Es grüßt Sie
Für den Vorstand: Frau Meyer.

Sektion Bern. Bei zahlreicher Beteiligung
hielt uns Herr Dr. Nenweiler, Chefarzt im
Frauenspital, an der letzten Vereinssitzung
einen lehrreichen, interessanten Vortrag über
absolut ungünstige Lagen. Eine frühzeitige,
sichere Diagnose ist bei solchen Fällen von
großer Bedeutung. So können wir Mutter
und Kind vor großen Gefahren schützen.

Wir sprechen Herrn Dr. Neuweiler
nochmals unsern verbindlichsten Dank ans und

nack l)n und O»-,

^wei kombiniert wirkende Präparate, die von ^er?ten in den
schwierigsten pällen als wirklich Zuverlässig gegen >VeissfIu8s und
Kegleiterscheinungen begutachtet wurden. PPPVPX-Kur sokort
nack der Qeburt beginnen. Packung kür drei lochen enthält:
100 Pillen innerlich Pr. 5.70 Pr. 12.

15 Vaginal-Ovale Pr. 6.30

In allen Apotheken oder Pranko-Versancl durch
0?. ». Lîuile?, Apotheker in »ei-n oder

^p., pack 5, Xü^iek-Plirslanden
Idebaminen erhalten pabatt.

Unschädlich kür
das Kind.

geben zugleich der Hoffnung Ausdruck, ihn als
Referenten recht bald wieder in unserer Mitte
begrüßen zu dürfen.

Das Datum der nächsten Versammlung
wird in der Mai-Nummer publiziert.

Am 10. Mai findet ein Ausflug nach Hilter-
fingen statt. Alle Mitglieder unserer Sektion
werden hiemit herzlich eingeladen, an dieser
Bluestfahrt teilzunehmen.

Anmeldungen bitte bis 0. Mai an Frau
Bücher, Präsidentin, Viktoriaplatz 2, Bern.

Achtung wichtig. Neue Telephonnnmmer
0 87 79. Wir fahren mit einem Kollektivbillet.
Treffpunkt um 12 Uhr Bahnhofhalle bei der
Billets-Ausgabe. Abfahrt Bern 12.10. Thun
an 12.50. Thun ab 111.00. Hilterfingen an
111.18. Heimkehr: Hilterfingen ab 17.45.
Thun ab 18.12. Bern an 18.55.

Wir hoffen auf schönes Wetter und freuen
uns, wenn recht viele Kolleginnen an dieser
Bluestfahrt teilnehmen.

Mit kollegialem Gruß!
Für den Vorstand: Ida Jucker.

Sektion Viel. In der Februar-Versammlung
wurde beschlossen, unsere nächste

Hauptversammlung, die im Mai (das Datum wird
noch bekannt gegeben) stattfinden wird,
versuchsweise einmal an einem Abend abzuhalten.

Durch den Unfall, durch den unsere werte
Präsidentin, Frau Schwarz, betroffen wurde,
sehen wir uns genötigt, für dieses Jahr die
Hauptversammlung noch einmal wie hisher
durchzuführen, also an einem Nachmittag.

In der Nacht vom 2ll. auf den 24. März
wurde Frau Schwarz, als sie zu einer Geburt
gerufen wurde, ans dem Wege dorthin von
einem Auto von hinten angefahren und mußte
in schwerverletztem Zustande ins Bezirksspital
eingeliefert werden, wo sie heute noch unter
großen Schmerzen darnieder liegt. Frau
Schwarz erlitt einen schweren Bein-, Schulterblatt-

und Rippenbrnch. Wir wünschen unserer
lieben Kollegin, Frau Schwarz, recht gute und
baldige Genesung und hoffen, daß wir sie bald
wieder in unserer Mite begrüßen dürfen.

Für den Vorstand. Alw. Müller.
Sektion Ob- und Nidwalden. Unsere nächste

Versammlung findet Mittwoch, den 20. April,
halb 2 Uhr, in Kerns statt, im Restaurant
Reinhard unter der Kirche. Herr Dr. Leo Egger
wird uns einen interessanten Vortrag halten.
Recht zahlreiches Erscheinen wird erwartet, da
noch eine Delegierte für nach Altdorf zu wählen

ist. Jos. Reinhard.
Sektion Schaffhausen. Der Besuch unserer

letzten Versammlung ließ leider zu wünschen
übrig, obwohl es sich um unsere
Hauptversammlung handelte, zu der sich unbedingt
mehr Mitglieder einfinden sollten. Der
Vorstand geht auch mit mehr Mut und Interesse

Zlvl

â/
Nan nimmt ein, wie es sus
âer Oase Messt, black 15 Ninuten sckon
wirksam im Llut.

rein, ciie Dose kü. 3.20, mit
?ussw M. 4.—. Durck Rückvergütung
billiger; siede tlstieres suk den Dosen.)

V5e»»»» in nil's!»» ver»»?« die Kräkte stark beansprucht werben, eignet
sick kein Kräftigungsmittel so gut wie rein, um ckie Deistungs-
käkigkeit kock^ukalten, weil rasck wirkend, leickt verclaulick, nickt stopkencl
(mackt nickt dick!).

Sz»ii5«i» Sie Vi»?e «ervei»? Verlangen Sie nickt Zuviel
von Ikren blerven, cias gebt nur eine Zeitlang! Nüde blerven
brsucken vor allem Nagnesium und Kalk, <Zie clurck „KIDIVU1D2
mit lVIsgnesium", wo sie in organiscker Verbindung mit pkos-
pkor, in leickt assimilierbarer kwrm entkalten sind, rasck wieder
-ugekükrt werden. Steken sckwierigelVocken bevor, dann kiomslz:
rein, oder mit lVtagnesium und Kslk- S ».«»»kel »sgl!«i»i
kiomal? rein, übers» erkältlick; mit àgnesium, in ttpotlieken.

klomali
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toieber ïfenter bie loeitere 2frbeit, Ittenn et fiefjt,
baff feitenë ber StRitglieber bie äJUifee, bie er
baê ^al)t (fenburd) I)at, geluürbigt ttûrb. Sic
ißräfebentin gab bafjer aucf) tarent 23efremben
über ben fef)tr>acf)en iöefucf) Éuëbrucf. 3n tffrem
flott berfafeten ^al)reéberid)t liefe fee bas ber»

ffoffene ^afer nochmals bor unfern Singen bor»
betfeefeen, alles, Inas für unê bemerfenstnert
loar, erVoäfjnenb. ®er ^afereöbericfet fottne bie

^yafereërecffnung fanben bie 3ufehnmung ber
antnefenben äJiitglieber. SOiit ^reuben fonnten
hür eine neue Kollegin trt unfere ©eftton aufe
nefjmen. (Ss ift bies ©cfftnefter ©ritli SJîaag
in Tfealptgen. @ie fei uns allen fjerfeicfe hüll»
fontmen.

Sie ganje ikrfammluug nafent einen fefer
fdfönen Verlauf, unb ber ©cffeuf; bübete bie
üblidfe sHîagen» nnb ©emütsftärfung.

lütit folfegialen ©rüfeen

f^rau 23runner.

©efiiott ©olotfjuw. Sinlabung 3»r ©uartal»
berfamntlung Montag, ben 24. 2ff>rtl 1939,
nadfmittags 14.00, im Sieftaurant ©Ifen»
ipammer in ©Ifen. 3ßtc()tige Jraftanben 21Is

beratenber Sir5t wirb öerr Dr. .öauri aus
©Iten an ber ©femng teilnefimen. Sie JM»
leginnen folten berufliche, organifatorififee ober

getnerffcfeaftficfee fragen fcfjriftlicfe, of)ne 9îa=

menëangabe, ftellen, loelcfje jebe einzeln bont
Sfr^te bereitwillig beantwortet Werben Wirb ;

eine Steuerung, bie alte Slcffeitng berbient, unb
bie SJÎitglieber foffen babon reicffetcf) ©ebraucl)
macfjen.

Sßir erwarten ju biefer ißerfammfung recfet

jafelreiifeen Söefucf), jebeê SJÎitglieb foil es alë
©Ijrenffelicffe betrauten, an ber ißerfantmlung
teifeunefemen, um unferer guten ©ad)e 3U
bienen.

3ür ben SSorftanb: 2t. ©tabetmann.

©eftion ©t. ©allen. Unfere feffee ÜSerfamm»
tnng bout 23. Sltärj War Wieberum erfreultd)
gut befudfe. 2Bir fcf)äfjen e§ immer fefjr, Wenn
aucl) SJtitglieber aus ber ferneren Umgebung
ber ©tabt bie sJJtiit)e ntcffe freuen unb an ber
2>erfammtuug teilnehmen, ©ie finb uns £>e=

fonbers Wiltfommen. Siefer Staifemittag bertief
feemlid) rutfeg, es famen feine grofeen ©e»

fctjetmiffc jur ©pradfe. ©inigc «ßorrefftonben-
3en Würben erlebigt. 3" ©hren ber bevftor
benen f^rl. iöerweger erhob fid) bie ©erfantm
tung bon iferen ©ifeen.

2tts Stebiforin ber .Üranfenfaffe bes ©cfftoet»
3erifd)en foebammenbereinê, bie biefes 3afer
bon unferer ©eftion abgeorbnet Werben foil,
Würbe unfere gefefeäfüe ..^affierin, f^rau 23ofe=

hart, gewählt. @ie ift bie für biefes Stmt geeig»

netfte ©erfoit.
Stun hatten Wir noch einen ganjen .Sorb

bot! ißäd'Ii, bie im bergangenen Sejember ge=

ffienbet Worben waren. Sie Sauftnft ber .Sot=

teginnen war grofe, unb fcfenelt Waren alte
Stummern Weg. 9Jfartd)e§ befriebigte ©efidfe
war 31t fehen. 50 Stf>- für ein Inäferfcfeaftes
^afet ift attd) ein ©fjottfireis. ©egen 17 Ut)r
berabfchiebete man fid) allmählich unb ging an
feine Pflichten.

Sie näd)fte ißerfammtung finbet am 25. SJtai

featt. 2öir rechnen auf einen ärztlichen 23or»

trag. (Sin fehr gefdjäfeter Steferent h°t fid)
fchon nach &en 2öünfd)en ber «hebammen er»

funbigt. Stftuarin: .heb Wig $ anner.
(S i n g e f a n b t.

SJtit ^ntereffe haben Wir bie 3ahresrechnung
bes ©chWeigerifchen §ebammenbereinë fwo 1938
bnrchgetefen unb mit grofeer greu')e etne ®er5
mögensbermehrung fonftatiert. SBachfenbeë
SSertrauen ju einer Seitung unb Hoffnung auf
eine erffrciefeliche Strbeitsmögli^feit fönnen

auch aus 3affeenïefe)ert erftet)en, bie oft me()ï
fagen als lange Söorte.

SSir geftatten un§, beut geehrten 3ent^at=
borftanb ein 2Bort het3lichen Sanfeë unb ge=
büferenber Stnerfennung 31t fagen.

3m Stamen ber ©eftion ©t. ©atten :

•fpebwig Sanner.
©eftion Urt. 3m Verlaufe bed SJtonatS

2(f)rit finbet eine SSerfammtung ftatt. 3n ^-n"
betrad)t ber Wichtigen SSorarbeiten für bie
fet)tnei3erifcl)e Setegiertenberfammlung in 2ttt
borf/fftüeten Werben alte SJtitgtieber bringettb
erfucht, 3u erfcheinen.

grau 33Î. SlottenWeiber, gtüeteu.

©eftion 3ärid). ©rfreuticherWeife War un»
fere SStär3=2Serfammtung recht gut befuri)t, Was
bon unferer lieben ißräfibentin, grau Sensler,
mit einem hei-'3tichen SBiftfommgrufe berbanft
Würbe.

33on unferer gefchäfeten 3entiathräfibentin,
grau ©tettig, bernahmen Wir ©rfreulirfjes,
aber and) fehr Srnftes.

Unfere nächfte SBerfammtung finbet ftatt
Sienstag, ben 25.2tf)ri[ a. c., 14 Uhr, im
„.(tart bem ©rofeen". Söir bitten, Wieber recht
Zahlreich 3U erfdjeinen. ©s Werben bie Sete»
gierten für bie fommenbe Setegierten» unb
©eneratberfammtung gewählt, äutfe S3eff)re»
chung eines fteinen StuSftugeS ift gef)Iant.

• Sie Stftuarin: grau ©mma ^ruberer.

inge$andf.
grau ©lifa ^argäfei bon 3uerd, Danton

©raubünben, feiert mit biefem 3ahr ihr
46fährige§ guhiläum atS Hebamme. Sie 3't=
bitarin fteht im 79. SttterSjahr unb geht heute

mit Tranbenzncker und Malzznsatz.

Allgemeine Merkmale. Teilweise entrahmte, in Pulverform gebrachte
Greyerzermilch. Pasteurisiert. Die Saccharose, die den übrigen Formen
der Guigoz-Milch zugefügt wird, ist hier ersetzt durch Traubenzucker
und Malz. Besitzt alle Vorzüge gewöhnlicher Guigoz-Milch. 1st keimfrei

und von konstanter Zusammensetzung. Zeichnet sich aus durch
eine sehr leichte Verdaulichkeit und Integrität des Vitamingehaltes.
Wirkt rasch und sicher gegen Verstopfung und andere Störungen gastro-
intestinalen Ursprunges.

Indikationens
1 Verstofung beim Säugling. Man ersetzt in der, zum täg-
ichen Schoppen verwendete Guigoz-Milch einen oder mehrere

Teile durch die äquivalente Menge Guigoz-Milch mit Traubenzucker
und Malzzusatz. Je nach der Schwere des Falles nehme man mehr
oder weniger Guigoz-Milch mit Traubenzucker und Malzzusatz.
Sind die Stühle wieder normal geworden, wird die Menge der
gewöhnlichen Guigoz-Milch wieder erhöht und die andere
allmählich reduziert. Bei hartnäckiger Verstopfung kann die Guigoz-
Milch mit Traubenzucker und Malzzusatz ausschliesslich als

alleiniges Nährmittel verordnet werden.

Saure Durchfälle. Bei saurer Reaktion der Stühle (Lakmusprobe)

stellt die Guigoz-Milch mit Traubenzucker und Malzzusatz,
als alleinige Nahrung verordnet, ein wirksames therapeutisches
Hilfsmittel dar. Reagieren die Stühle alkalisch (Darmfäulnis),
verwendet man vorteilhaft die Buttermilchsuppe Guigoz.

Hautaffektionen. Wenn irgendwelche pathologische
Hautaffektionen, nachweisbar durch eine fermentative Darmgärung,
erkennbar an sauer reagierenden Stühlen, provoziert worden sind,
sollte Guigoz-Milch mit Traubenzucker und Malzzusatz als alleinige

Nahrung gegeben werden.
Die Dauer einer solchen Ernährungsperiode richtet sich nach

dem Verlauf bezw. Abklingen der Krankheit. Ist aber gleichzeitig
Darmfäulnis am Auftreten dieser Erkrankung beteiligt, verordnet
man mit Vorteil Guigoz-Milch mit Traubenzucker und Malzzusatz,
gemischt mit Buttermilchsuppe Guigoz. Jedes der beiden Präparate
wird dann für sich, entsprechend seiner Bereitungsvorschrift
hergestellt, in der Flasche gemischt und im Wasserbade aufgewärmt.
In Zweifelsfällen kann diese Milchmischung versuchsweise
dargereicht werden.

Dank ihres hohen Nährwertes
ihrer Reinheit

ihrer Verdaulichkeit

ihrer ausgezeichneten Haltbarkeit

eignet sich

*NESTLE ^ gezuckerte kondensierte

„MILCHMÄDCHEN" MILCH
besonders bei fehlender Muttermilch für die Ernährung
des Säuglings.
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wieder hinter die weitere Arbeit, wenn er sieht,
daß seitens der Mitglieder die Mühe, die er
das Jahr hindurch hat, gewürdigt wird. Die
Präsidentin gab daher auch ihrem Befremden
über den schwachen Besuch Ausdruck. In ihrem
flott verfaßten Jahresbericht ließ sie das
verflossene Jahr nochmals vor unsern Augen
vorbeiziehen, alles, was für uns bemerkenswert
war, erwähnend. Der Jahresbericht sowie die

Jahresrechnung fanden die Zustimmung der
anwesenden Mitglieder. Mit Freuden konnten
wir eine neue Kollegin in unsere Sektion
aufnehmen. Es ist dies Schwester Gritli Maag
in Thayngen. Sie sei uns allen herzlich
willkommen.

Die ganze Versammlung nahm einen sehr
schönen Verlauf, und der Schluß bildete die
übliche Magen- und Gemütsstärkung.

Mit kollegialen Grüßen!
Frau Brunner.

Sektion Solothurn. Einladung zur
Quartalversammlung Montag, den 24. April 4939,
nachmittags 14.99, im Restaurant Qlten-
Hammer in Qlten. Wichtige Traktanden! Als
beratender Arzt wird Herr Dr. Hauri aus
Ölten an der Sitzung teilnehmen. Die
Kolleginnen sollen berufliche, organisatorische oder

gewerkschaftliche Fragen schriftlich, ohne
Namensangabe, stellen, welche jede einzeln vom
Arzte bereitwillig beantwortet werden wird;
eine Neuerung, die alle Achtung verdient, und
die Mitglieder sollen davon reichlich Gebrauch
machen.

Wir erwarten zu dieser Versammlung recht
zahlreichen Besuch, jedes Mitglied soll es als
Ehrenpflicht betrachten, an der Versammlung
teilzunehmen, um unserer guten Sache zu
dienen.

Für den Vorstand: A. Stadelmann.

Sektion St. Gallen. Unsere letzte Versammlung

vom 23. März war wiederum erfreulich
gut besucht. Wir schätzen es immer sehr, wenn
auch Mitglieder aus der ferneren Umgebung
der Stadt die Mühe nicht scheuen und an der
Versammlung teilnehmen. Sie sind uns
besonders willkommen. Dieser Nachmittag verlief
ziemlich ruhig, es kamen keine großen
Geschehnisse zur Sprache. Einige Korrespondenzen

wurden erledigt. Zu Ehren der verstorbenen

Frl. Berweger erhob sich die Versammlung

von ihren Sitzen.
Als Revisorin der Krankenkasse des

Schweizerischen Hebammenvereins, die dieses Jahr
von unserer Sektion abgeordnet werden soll,
wurde unsere geschätzte Kassierin, Frau Boßhart,

gewählt. Sie ist die für dieses Amt geeig
netste Person.

Nun hatten wir noch einen ganzen Korb
voll Päckli, die im vergangenen Dezember
gespendet worden waren. Die Kauflust der
Kolleginnen war groß, und schnell waren alle
Nummern weg. Manches befriedigte Gesicht
war zu sehen. 59 Rp. für ein währschaftes
Paket ist auch ein Spottpreis. Gegen 17 Uhr
verabschiedete man sich allmählich und ging an
seine Pflichten.

Die nächste Versammlung findet am 25. Mai
statt. Wir rechnen auf einen ärztlichen Vortrag.

Ein sehr geschätzter Referent hat sich

schon nach den Wünschen der Hebammen
erkundigt. Tie Aktuarin: Hedwig Tanner.

Eingesandt.
Mit Interesse haben wir die Jahresrechnung

des Schweizerischen Hebammenvereins pro 1938
durchgelesen und mit großer Freude eine
Vermögensvermehrung konstatiert. .Wachsendes
Vertrauen zu einer Leitung und Hoffnung auf
eine ersprießliche Arbeitsmöglichkeit können

auch aus Zahlenreihen erstehen, die oft mehr
sagen als lange Worte.

Wir gestatten uns, dem geehrten Zentralvorstand

ein Wort herzlichen Dankes und
gebührender Anerkennung zu sagen.

Im Namen der Sektion St. Gallen:
Hedwig Tanner.

Sektion Uri. Im Verlaufe des Monats
April findet eine Versammlung statt. In
Anbetracht der wichtigen Vorarbeiten für die
schweizerische Delegiertenversammlung in Alt-
dorf/Flüelen werden alle Mitglieder dringend
ersucht, zu erscheinen.

Frau M. Volleuweider, Flüeleu.

Sektion Zürich. Erfreulicherweise war
unsere März-Versammlung recht gut besucht, was
von unserer lieben Präsidentin, Frau Denzler,
mit einem herzlichen Willkommgruß verdankt
wurde.

Von unserer geschätzten Zentralpräsidentin,
Frau Glettig, vernahmen wir Erfreuliches,
aber auch sehr Ernstes.

Unsere nächste Versammlung findet statt
Dienstag, den 25. April a. L., 14 Uhr, im
„Karl dem Großen". Wir bitten, wieder recht
zahlreich zu erscheinen. Es werden die
Delegierten für die kommende Delegierten- und
Generalversammlung gewählt. Auch Besprechung

eines kleinen Ausfluges ist geplant.
' Die Aktnarin: Frau Emma Bruderer.

Eingesandt.
Frau Elisa Pargätzi von Zizers, Kanton

Graubünden, feiert mit diesem Jahr ihr
46jähriges Jubiläum als Hebamme. Die
Jubilarin steht im 79. Altersjahr und geht heute

mit Vrslldvll/lloller umi Asàimà

àràa/e. leilweise entrakmte, in Pulverform gekrackte
Qre>ercermilck. pasteurisiert. Die Zacckarose, ciie clen übrigen Pormsn
der tZuigoc-lVìilck cugetügt wird, ist vier ersetzt durck Traubenzucker
und lVìalc. lZesitct alle Vorcüge gewöknlicker Ouigoc-lVlilck. Ist keim-
krei und von konstanter ^usammensetcung. ^eicknet sieti aus durck
eine sekr leickte Verclauiicbkeit uncl Integrität cles Vitamingebaltes.
Wirkt rasck und sicker gegen Verstoptung und andere Ztörungen gastro-
intestinalen Ursprunges.

Inilîksîîonens
l Verstokung beim Säugling. lVlan ersetct in cker, cum täg-
icken Lckoppen verwendete (Zuigoc-lVlilck einen oder mekrere

Teile durck die äquivalente lVlenge (Zuigoc-lVlilck mit Traubenzucker
und ^lalccusatc. je nack der Lckwere des Talles nebme man mebr
oder weniger (Zuigoc-lVlilck mit Traubenzucker und lVlalccusatc.
Lind die Ltükle wieder normal geworden, wird die lVlenge der
gewöknlicken (Zuigoc-Nilck wieder erkökt und die andere all-
mäklick reduciert. Lei kartnäckiger Verstopfung kann die (Zuigoc-
lVlilck mit Traubenzucker und ^lalccusatc ausscbliesslick als

alleiniges bläkrmittel verordnet werden.

Saure Durcllkälle Lei saurer Reaktion der Stükle sbakmus-
probe) stellt die Ouigoc-kckilck mit Traubenzucker und lVlalccusatc,
als alleinige blakrung verordnet, ein wirksames tberapeutiscbes
Hilfsmittel dar. Reagieren die Ltükle alkalisck (Darmtäulnis), ver-
wendet man vorteilkakt die Luttermilcksuppe Luigoc.

ffautskkelktionen. Wenn irgendwelcbe patbologiscbe Haut-
akkektionen, nackweisbar durck eine fermentative Darmgärung,
erkennbar an sauer reagierenden Stüklen, provociert worden sind,
sollte (Zuigoc-lVlilck mit Traubenzucker und lVlalccusatc als allei-
nige blakrung gegeben werden.

Die Dauer einer solcken brnäkrungsperiode ricbtet sick nack
dem Verlauf becw. Abklingen der Rrankkeit. Ist aber
Darmkäulnis am Auftreten dieser Erkrankung beteiligt, verordnet
man mit Vorteil (luigoc-lViilck mit Traubenzucker und lVlalccusatc,
gemisckt mit kuttermilcksuppe Quigoc. jedes der beiden Präparate
wird dann kür sick, entspreckend seiner lZereitungsvorsckrikt ker-
gestellt, in der Tlascke gemisckt und im Wasserbade aufgewärmt.
In ^weifelskällen kann diese lVblckmisckung versucksweise dar-

gereickt werden.

vsnlt ikr«» ksksiB
ibrer keiràit
ibrer Verâauliclàit
ibrer au8Ze?eiLlineten t-Ialtbarkeit

eignet gieb

>3 à' ^ zuckerte kondensierte

.11 IITIIllXlItlIRVIIIITIk
besonders bei keblender lVluttermilcb kür die Lrnäkrung
des Säuglings.
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nod) fjirt unb mieber ihrem Berufe nad). grau
^argäßi Ijat im gafjre 1893 ben f»ebammen=
furs in ©t. ©allen abfottoiert unter ber Leitung
don Herrn Dr. Stellt. ©ie gitbilarin gebenft
ber .ftoltcginnen bes bamaligen Wurfes unb
entbietet alten nod) lebenben 2ftitfd)üterinnen
bie beften ©rüße.

Stud) tnir münfcf)en grau tßargätü altes
©ute, möge itjr in guter ©efunbtjeit ein fcf)öner
i'ebcnsabcnb befdjicben fein. (®ie dteb.)

3cï)cnlaufcn.
Gin ^Regenerations^, Serjüngungs»» uitb

Heilmittel.
®Dit Dr. §eirtrtc£| tßubor.

©etbftoerftänbtict) nid)t nur, baß bie güße
entblöft finb, fonbern ber ganze Körper. 3U
üben jit Haufe im 3immerr harten, auf
ber SBiefe, auf Sßanberungen, am beften nad)
bem 33abe. GS toirb fo borgenommen, baß man
fid), bie Sinne t)od) erhoben, auf bie 3et>en
ftetlt uitb auf ben 3et)en bleibt, babei ben

ganzen Körper fo fetjr als mögtid) geftredt
unb geftrafft ijeitt, befonberS in ben Stmefet)ten,
im Hiiftgetenf unö in ben Steffeln. Unter»
ftüßenb mirft eS, tuenn man fid) borftettt, man
loolte in ben Hintmel greifen, ober menn man
an bie dîiefen ber Urzeit benft, mie fie auf
ben getsjeid)nungen bargefteltt finb, ober an
ben 2Ijt» unb Hnntmergott ©hor- Unb bann
geijen, taufen unb babei immer baran benfen,
baß man ficï) fo tfod) als möglich ftrafft unb
ftreeft unb redt. „tReden" motten mir mieber
merben : mir ftammen aus bem Storben, unb
bie norbifdjc 3täffe ift bie fet)nige, geftraffte
dtaffe btonber Steden

©er außerorbenttid)e Heiin»ert biefeS 3e^erts
taufenS ergibt fid) auS fotgenben Grmägungen :

1. gn betreff ber güße fetbft. Gs ift fdjon
Diel barüber gefagt morben, baß unfere güße,
obmot)! ber iüienfd) auf ben gießen ,,ftet)t" unb
ber guß bie Saft bes ganzen 9Renfd)en trägt,
fid) in einem unmürbigen 3ufianb befinben,
baß bie 3chen gebrüdt, gequetfeßt, abgebogen,
berframfjft unb oerfriifjfjett finb, unb ber guß,
obmot)! er bie meiften ©eßmeißbrüfen fjat, am
menigfteu auSbünften, atmen, frei fid) betoegen
fantt, abgefet)en toon ©ctjmieten, Hühneraugen,
Satten, Quetfcßnngen, eingemadffenen Stägetn
ufm. Gs gibt toerfeßiebene SDÎittel hiergegen,
unb id) tjabe fetbft in meiner „guß;et)engqnt
naftif'" 9Jtett)oben angegeben, mie mir ben guß
mieber regenerieren tonnen. Seim 3et)emtaufen
fjanbett eS fid) barum, bem 3ehenfufi üneber
Semegticßfeit unb (Staftijität 511 geben, too»

burd) fid) foluoßt bie Haltung ats ber ©ang
außerorbenttid) beffern merben. Sîamenttid)
bann, menu man baneben bie toon mir empfot)»
tenen 3et)en"bungen macht unb toort)er ben

guß fetfr forgfättig gemafd)en, gebabet, maffiert
unb geölt ßat.

2. gn Setreff beS 5îniegelenfes. ©ie ©traff»
tjeit unfereS Körpers unb unferer Hattuitg ift
mefenttid) toon bem ^niegetenf abhängig. ge
metjr bie itniee burd)gebrüdt finb, befto ftraf»
fer ift bie Haltung. ®a§ 3e^en^aufen- Î0 bor»

genommen, mie oben befeßrieben, er^mingt
biefe (Straffheit be§ ^niegetenteS, übt e§ unb
träftigt eS unb ift fetbft bie befte Jtniegetent»
Übung. 2Bie jeber, ber bie Hebung bornintmt,
fofort fet)en nnb erfahren mirb.

3. gn Setreff beê Hüftgetents. ©er £ör»
per mirb beim 3elf)enIaufen in ben SSeidfen
unb im Hüftgetent tjo^gejogen, mieberum
geftredt unb geftrafft; er be|nt fid) in bie
Höffe unb mäcßft in bie Höße. Unb nun etmas
befonbers 2öid)tige§. 3Bie man fidj überzeugen
tann, mirb bei biefem geftrafften 3et>entaufen,

ganj bon fetbft, unmitttürtief), automatifd), ber
Saud) ausgezogen unb bie Sruft t)erauSge»
brüdt — atfo gerabe baS erreicht, maS man
bei einer guten Haltung haben mitt, giir 3Rän=

ner unb grauen, meldje einen toorgefd)obenen,
gebunfenen, aufgefchtoemmten ober fogenann»
ten ©ehmerbauef) haben ober metd)e an ber
Hranfßeit ber Serfettung teiben, ift biefeS
3et)entaufen ein ganz ausgezeichnetes He^5
mittet, ©azit tommt, nicht meniger midftig,
baß biefeS 3ef)entaufen, au^ ähnlichen ©rün»
ben, für bie fo bebeutfame, heute meift ganz
toernarijtäffigte gtoerchfettatmung toon günftig»
ftem Ginfluß ift. ©aS gtoerchfett mirb, mieber»

um automatifd), hochge3°gen, unb baS ift es

ja, mas mir hoben motten.
©aß bie Sruft beim geftrafften 3ehe"ïaufen

ZttoangSmäßig t)erau§gebrüdt mirb, ermähnten
mir fdjon. Hm*au§ folgt, baß baS 3ehenIaufen
and) bie Sungenatntung förbert. Se^tere hängt
mefenttid) toon ber Serbreiteritng, StuSbeh»
nnngSfät)igteit, Sergrößerung beS Sruftforbes
ab — togifchermeife toon bem „Staum", metchen
bie Sungen im Sruftïorb zuï Serfügung er»
hatten, ©urd) baS 3ehertt°ltfen größt»
möglicher ©traffung beS ganzen Hörßers mirb
bie SttmungStätigfeit außerorbenttiih angeregt
unb ,3itgletdh ben Sungen Sîaumnotmenbigïeit
gegeben. Stnbers auSgebrüdt, ber nadte Vorher
ift in ber benlbar günftigften Sage, ben 2tt»

mnngSorganen unb ihren Umgebungen grei»
t)eit unb StuSbetjnmtgS» unb StuStebungsmög»
tichteiten zu geben. Unb ztoar unmilltürti^,
ohne baß bie mehr ober meniger gefünftelten
„Sttemübnngen" nötig finb. Stur baS eine ift
nötig : ©traffen, ©treden — immer höhe*
hinauf

4. gn Setreff ber 2td)feln unb bes ©djutter»
getenteS. ©ie 2td)fel ift eine „ißforte" ber
Sungenatmung. ©ie ift hhhfioiogiW bon

Galactina 2
Die neuzeitliche Kindernahrung
MIT QEMÜSEZUSATZ (CAROTTEN)

Von der Rohkost die Carotten, das reizloseste und wirksamste aller Gemüse, die

wachstumfördernden Bestandteile keimender Pflanzen (Weizenkeimlinge), dazu keimfreie

Alpenmilch und glyzerinphosphorsauren Kalk. Das ist Galactina 2, die

neuzeitliche Kindernahrung, die den Uebergang von der Muttermilch- und Haferschleimperiode

zur gemischten Kost mit Gemüsezusatz bildet.

GalactinaVom 1—3. Monat :

Der vollwertige Schleimschop-
pen, der in 5 Minuten Kochzeit Hafer. Qersten. od Reis.Schleim
fixfertig zubereitet ist.
Dose Fr. 1.50

Vom 4. Monat an :

Galactina 2 mit Gemüsezusatz
nur 5 Minuten Kochzeit!
Dose Fr. 2.—

Galactina 2
mit Gemüse-Zusatz (Carotten)

Zahlreiche Mütter teilen uns immer wieder gute Erfahrungen mit Galactina mit.

Verlangen Sie uns Muster
GALACTINA BELP
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noch hin nnd wieder ihrem Berufe nach. Frau
Pargätzi hat im Jahre 1893 den Hebammen-
knrs in St. Gallen absolviert unter der Leitung
von Herrn Dr. Aepli. Die Jubilarin gedenkt
der Kolleginnen des damaligen Kurses und
entbietet allen noch lebenden Mitschülerinnen
die besten Grüße.

Auch wir wünschen Frau Pargätzi alles
Gute, möge ihr in guter Gesundheit ein schöner
Lebensabend beschieden sein. (Die Red.)

Aehenlaufen.
Ein Regenerations-, Verjüngungs- und

Heilmittel.
Von Dr. Heinrich Pudor.

Selbstverständlich nicht nur, daß die Füße
entblöst sind, sondern der ganze Körper. Zu
üben zu Hause im Zimmer, im Garten, auf
der Wiese, auf Wanderungen, am besten nach
dem Bade. Es wird so vorgenommen, daß man
sich, die Arme hoch erhoben, auf die Zehen
stellt nnd auf den Zehen bleibt, dabei den

ganzen Körper so sehr als möglich gestreckt
und gestrafft hält, besonders in den Kniekehlen,
im Hüftgelenk und in den Achseln.
Unterstützend wirkt es, wenn man sich vorstellt, man
wolle in den Himmel greifen, oder wenn man
an die Riesen der Urzeit denkt, wie sie auf
den Felszeichnungen dargestellt sind, oder an
den Axt- und Hammergott Thor. Und dann
gehen, laufen und dabei immer daran denken,
daß man sich so hoch als möglich strafft und
streckt nnd reckt. „Recken" wollen wir wieder
werden: wir stammen aus dem Norden, und
die nordische Rasse ist die sehnige, gestraffte
Rasse blonder Recken!

Der außerordentliche Heilwert dieses
Zehenlaufens ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

1. In Betreff der Füße selbst. Es ist schon
viel darüber gesagt worden, daß unsere Füße,
obwohl der Mensch auf den Füßen „steht" und
der Fuß die Last des ganzen Menschen trägt,
sich in einem unwürdigen Zustand befinden,
daß die Zehen gedrückt, gequetscht, abgebogen,
verkrampft und verkrüppelt sind, und der Fuß,
obwohl er die meisten Schweißdrüsen hat, am
wenigsten ausdünsten, atmen, frei sich bewegen
kann, abgesehen von Schwielen, Hühneraugen,
Ballen, Quetschungen, eingewachsenen Nägeln
usw. Es gibt verschiedene Mittel hiergegen,
und ich habe selbst in meiner „Fnßzehengym-
nastik" Methoden angegeben, wie wir den Fuß
wieder regenerieren können. Beim Zehenlaufen
handelt es sich darum, dem Zehenfuß wieder
Beweglichkeit und Elastizität zu geben,
wodurch sich sowohl die Haltung als der Gang
außerordentlich bessern werden. Namentlich
dann, wenn man daneben die von nur empfohlenen

Zehenübungen macht und vorher den

Fuß sehr sorgfältig gewaschen, gebadet, massiert
und geölt hat.

2. In Betreff des Kniegelenkes. Die Straffheit

unseres Körpers und unserer Haltung ist
wesentlich von dem Kniegelenk abhängig. Je
mehr die Kniee durchgedrückt sind, desto straffer

ist die Haltung. Das Zehenlaufen, so

vorgenommen, wie oben beschrieben, erzwingt
diese Straffheit des Kniegelenkes, übt es und
kräftigt es und ist selbst die beste Kniegelenkübung.

Wie jeder, der die Uebung vornimmt,
sofort sehen und erfahren wird.

3. In Betreff des Hüftgelenks. Der Körper

wird beim Zehenlaufen in den Weichen
und im Hüftgelenk hochgezogen, wiederum
gestreckt und gestrafft; er dehnt sich in die
Höhe und wächst in die Höhe. Und nun etwas
besonders Wichtiges. Wie man sich überzeugen
kann, wird bei diesem gestrafften Zehenlaufen,

ganz von selbst, unwillkürlich, automatisch, der
Bauch ausgezogen und die Brust herausgedrückt

— also gerade das erreicht, was man
bei einer guten Haltung haben will. Für Männer

und Frauen, welche einen vorgeschobenen,
gedunsenen, aufgeschwemmten oder sogenannten

Schmerbauch haben oder welche an der
Krankheit der Verfettung leiden, ist dieses
Zehenlaufen ein ganz ausgezeichnetes
Heilmittel. Dazu kommt, nicht weniger wichtig,
daß dieses Zehenlaufen, ans ähnlichen Gründen,

für die so bedeutsame, heute meist ganz
vernachlässigte Zwerchfellatmung von günstigstem

Einfluß ist. Das Zwerchfell wird, wiederum

automatisch, hochgezogen, und das ist es

ja, was wir haben wollen.
Daß die Brust beim gestrafften Zehenlaufen

zwangsmäßig herausgedrückt wird, erwähnten
wir schon. Hieraus folgt, daß das Zeheulaufen
auch die Lungenatmung fördert. Letztere hängt
wesentlich von der Verbreiterung,
Ausdehnungsfähigkeit, Vergrößerung des Brustkorbes
ab — logischerweise von dem „Raum", welchen
die Lungen im Brustkorb zur Verfügung
erhalten. Durch das Zehenlaufen bei
größtmöglicher Straffung des ganzen Körpers wird
die Atmungstätigkeit außerordentlich angeregt
und zugleich den Lungen Raumnotwendigkeit
gegeben. Anders ausgedrückt, der nackte Körper
ist in der denkbar günstigsten Lage, den
Atmungsorganen und ihren Umgebungen Freiheit

und Ausdehnungs- und Auslebungsmög-
lichkeiten zu geben. Und zwar unwillkürlich,
ohne daß die mehr oder weniger gekünstelten
„Atemübungen" nötig sind. Nur das eine ist
nötig: Straffen, Strecken — immer höher
hinauf!

4. In Betreff der Achseln und des Schultergelenkes.

Die Achsel ist eine „Pforte" der
Lungenatmung. Sie ist physiologisch von

6àetma 2
vîe neu^eitlîcke KînâernalirunZ
iVllT (S ä K 0 T T f N)

Von cker Kokkost ckie Lsrotten, ckas reimloseste unck wirksamste aller Oemüse, clie

wackstumkörckerncken Lestanckteile keimencker Dklanmen (Weimenlceirnlinge), ckamu keim-

kreie ^Ipenmilck unck Zl^merinpkospliorsauren Kalk. Das ist Oalactina 2, ckie neu-

meitlielie KinckernakrunA, ckie cken Deber^anZ von cker lVìuttermilcki- unck kckakersclileim-

periocke mur Aernisckiten Kost mit (Zemüsemusatm dilcket.

EàctmaVom 1—3. fronst:
ver vollwertige Lcbleimscbop-
pen. -1er in s «inuten XoàeU ^à-, 0eà- à Kei--Sàim
kixkertig Zubereitet ist.
Dose fr. !.5V

Vom 4. i^onat an:
(Zalactina 2 mit <5emüse?usat2
nur 5 Minuten kock-eit!
Dose fr. 2.—

Kàctiva 2
mit Qenàe-^usà (Orotten)

^alilreiclie lVlütter teilen uns immer wiecker Aute frfatirunZen mit (Zalactins mit.

Verlangen Sie uns lVluster
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großer iHebeutuug, and) als riusbimftuugS»
Pforte, gür fie, ebenfo lote für baé ©cßulter»
gelenf gibt es rticf)t aituäßerub eine fo gute
iiebung, als baS 3eßenlaufen mit Ijocf>er£;ot>e=

tten "itrmen, bentt bie ©gortiibuugen loie
©geerioerferi, geeßteu, ©olf, Dennis, ©riefet
finb einmal nur einfeitig ttttb befcßiiftigeu nur
ben rechten Slrm, uttb fie loerben anbererfeitS
bisfang meift mit befleibetcm Börger borge»

nommen, roobureß ber Stußen gtr -S3äffte ilftt»
forifcß toirb.

üiebenbei loirb aueß bie .£>altuug beS .Vi'ogfeS

bureß bas 3eßenlaufen gimftig beeinflußt,
beim eS ift ttaeßgerabe ltnmöglicß, biefe Hebung
mit gefenftem, uiebergebeugtem ftogfe aus 31t--

führen. ®ie iöegrünbung liegt luefeutficß barin,
baß bei biefem geftrafften 3e^?en^aufen aucß
ber ipals geftreeft unb geftrafft loirb. 2(ucß

biefer ©efießtsgunft ift gerabe in ltnferer 3eiß
in ber bie meiften Sftenfcßeu einen 31t furzen
.•pals ober einen gettßalö ßabeit, feßr 31t

beaeßten. DJtenfcßen gar, locfcße 311m $rogf=
ßafS ober 3um SOÎorbuS SBafebolo neigen, ßabeit
ßier ein gutes, reeßt^eitig oorbeugenbeS IDtittef
au ber ©anb. Hub bei biefer ©elegenßeit barf
aueß auSgefgrocßeu toerbeit, baß bas 3eßen=
laufen gegen biefe innerorganifeßen .Ürauf»

ßeiten, bis 3U ben ©allenfteinleiben, itament»
ließ oorbeugenb, loirffam in Stnloeubung ge=

braeßt loerben faun. Saß man biefeS Stritte!
meßt in ber Sfgotßefe 31t taufen braueßt, foffte
niemanben abfeßreefen, eS a^ulocnbeit.

2Iucß in ben Smrnunterricßt läßt eS fieß

ßeute, 100 üief in ber iriabeßofe geturnt loirb,
eingfiebertt.

Strit attbent unt bie 2Bette auf 3eßcu 5U

taufen, mag man immerßiu tun, iitbeffen
bient es auf biefe ÜBeife ben ßier erörterten
3loecfen loeit loeniger, ba biefmeßr affeS barauf
anfommt, mit Sfufmerffamfeit ben gau3en
Börger 31t beßneit unb 31t ftreefen. 2lm beften
ift es, roie feßon angebeutet, itacß bem Stabe,
loeif bann ber SJienfcß loie neugeboren iuftinf»
tio unb imguffib in loeitere gernen ftrebt.
Sfffo 3.St. üor3uneßntert auf ber Söiefe ober
im Uferfanbe, ant looßftuenbften auf Sitalbes--
moosboben, für gortgefeßrittene aueß bergauf
unb bergab, gerner artet) locißrenb bes Stabes,
im SBaffer, faffS ber ©runb loeicß ift, faßt
es fieß üben, unb feßfießfieß mag man aueß
beim ©cßloimmeu „baratt beuten", 3umaf ja
baS ©(ßloimmen eine bem geftrafften 3cßetls
laufen oerloaubtc Hebung ift.

Vermischtes.
„Tie ©eßtoetjetfrau" ßeißt eine SH'ofcßüre,

bie hon ben grauenorganifationeu auf bie

t'anbesauSfteffung ßiu ßeraitsgegeben loirb.
2)te Strofd)iire möcßte für ben Stefucß beS

„ißabiffons ber ©cßloegerfrau" loerben unb
in ©rgän3ung ber Stusftcffuug auf bie ©teffung
ber grau in unferem t'anbe ßinloeifen (bie
©cßloei3erfrau in ber ©efeßießte, bie grau in
ber gamilie, in E^ießung, fojiafer Strbeit unb
.Ürantengffege, bie grau in ber Stolfrioirtfcßaft,

iit Sßiffenfcßaft unb .ftunft, bie grau unb ißre
ißoftulate).

3ioeitens foff bie Strofcßiirc eine Erinnerung
fein für äffe grauen, loefcße bie ÖanbeSauS»

fteffung befueßen loerben, unb ein bfeibenber
tpintoeis barauf, baß bie grauen in ißren Ster«
einen unb baritber ßinaus 3irie bertreten, bie
im gntereffe affer grauen liegen.

SÖir ßoffeu, baß bie grauen biefer Ißubfifa»
tion, loefcße ißre 2aubeS aus ft ef lungs »

Strofcßüre fein loirb, gan3 befonbereS git
tereffe entgegenbringen.

3)ie Sfebaftion ber Strofcßiirc fiegt in ben
.speinben bon grau Elifabetß Sßommen. S)er
33er!aufSgreiS loirb auf gr. 1.— feftgefeßt.

9MigiöS=ftttfidjer ©cßuluttgSturS für
fatßofifcße gebammelt, Söocßcngflcgcrinnen

uttb gürforgertnnen.
6amsfag ben 6. unb ôotinfag ben Î. QXlai 1939.

6f. PSoßannesftift in 3i3er& a. iHbein
(oor (£I>iur).

rß r 0 g r a m m.
I. 5f über traute Einher feefett.

©runbfäße unb Sxecßtsbeftimmungen für
bie ©genbung
1. ber Saufe in 9cormaffäffen ;

2. ber Nottaufe in £obeSgefaßr._
II. Sie ßebamme als Reifer in bei ber

© e b u r t :

1. bei normaler ©ebitrt;
2. bei anormaler ©eburt.

DIALON
PUDER I PASTE

hervorragend bewährter Kinder-Puder zur ergänzt den Puder bei vorgeschrittenen
Heilung und Verhütung des Wundseins. | Fällen von Wundsein.

Erhältlich in den Apotheken, Drogerien und einschlägigen Geschäften

Probemengen stehen kostenlos zu Diensten

bei der Generalniederlage :

Dr. tflirzel, Pharmaceutica, Zürich) Stampfenbachstrasse 75

Fabrik pharmazeutischer Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

RUTOSE
Dose Fr. 1.50

Ktndermebl

Hebamme, Mutter, sowie Kind,
alle sehr zufrieden sind!

Verlangende bitte bemusterte Offerten.
Wo „Alvier" nicht erhältlich ist, wende
man sich an den Alleinhersteller

A. Schmitter, Grabsberg (St. Gallen)
Tel. 8 82 48

AIvier-Kindermehl ist das Beste, was es gibt für
mein Kindlein — schreibt Frau G.-E. in M.

3120

Sücßtige tatß. Hebammen unb Pflegerinnen, bie fieß einer rel.
©cßroefterngemeinfcßaft (mit 2IIter§fürforge) anfeßließen mödften, finben
Slufnaßme im

Scßiocfternbunb II. £b. 5rcub irt <§ug
Sfuêtunft unb ©aßungen bureß ba§

3Jtuttcrßau§ Stcbfrawcn^of,
3126 ïelepbon 8ug 4.02.72.

3105

Die Stimme der Natur
ist es, wenn Ihr Kleiner seine
Nahrung zurückweisl oder
erbrich!. Geben Sie ihm dann die

bewährte

Trutose-Kindernahrung

sie wird von jedem Kinde gern
genommen und gut verlragen.
Sie enthält alle lebenswichtigen
Nähr- und Aufbausloffe, sie stärkt,

bildet Knochen und macht
widerstandsfähig gegen Krankheiten

Büchse Fr. 2.—

Muster durch TRUTOSE A.-G. Zürich

Die Schweizer Hebamme Nr. 4

großer Bedeutung, auch als Ausdünstungspforte.

Für sie, ebenso wie für das Schultergelenk

gibt es nicht annähernd eine so gute
Uebung, als das Zehenlaufen mit hocherhobenen

Armen, denn die Sportübnngen wie
Speerwerfen, Fechten, Golf, Tennis, Cricket
sind einmal nur einseitig und beschäftigen nur
den rechten Arm, und sie werden andererseits
bislang meist mit bekleidetem Körper
vorgenommen, wodurch der Nutzen zur Hälfte
illusorisch wird.

Nebenbei wird anch die Haltung des Kopfes
durch das Zehenlaufen günstig beeinflußt,
denn eS ist nachgerade unmöglich, diese Uebung
mit gesenktem, niedergebeugtem Kopfe
auszuführen. Die Begründung liegt wesentlich darin,
daß bei diesem gestrafften Zehenlaufen auch
der Hals gestreckt und gestrafft wird. Auch
dieser Gesichtspunkt ist gerade in unserer Zeit,
in der die meisten Menschen einen zu kurzen
Hals oder einen Fetthals Haben, sehr zu
beachten. Menschen gar, welche zum Kropf-
hals oder zum Morbus Basedow neigen, haben
hier ein gutes, rechtzeitig vorbeugendes Mittel
an der Hand. Und bei dieser Gelegenheit darf
auch ausgesprochen werden, daß das Zehenlaufen

gegen viele innerorganischen Krankheiten,

bis zu den Gallensteinleiden, namentlich

vorbeugend, wirksam in Anwendung
gebracht werden kann. Daß man dieses Mittel
nicht in der Apotheke zu kaufen braucht, sollte
niemanden abschrecken, es anzuwenden.

Auch in den Turnunterricht läßt es sich

heute, wo viel in der Badehose geturnt wird,
eingliedern.

Mit andern um die Wette auf Zehen zu
laufen, mag man immerhin tun, indessen
dient es auf diese Weise den hier erörterten
Zwecken weit weniger, da vielmehr alles darauf
ankommt, mit Aufmerksamkeit den ganzen
Körper zu dehnen und zu strecken. Am besten
ist es, wie schon angedeutet, nach dem Bade,
weil dann der Mensch wie neugeboren instinktiv

und impulsiv in weitere Fernen strebt.
Also z. B. vorzunehmen auf der Wiese oder
im Ufersande, am wohltuendsten ans Waldes-
moosboden, für Fortgeschrittene auch bergauf
und bergab. Ferner auch während des Bades,
im Wasser, falls der Grund weich ist, läßt
es sich üben, und schließlich mag man auch
beim Schwimmen „daran denken", zumal ja
das Schwimmen eine dem gestrafften Zehenlaufen

verwandte Uebung ist.

Vermischtes.
„Die Schweizerfrau" heißt eine Broschüre,

die von den Franenorganisationen aus die

Landesausstellung hin herausgegeben wird.
Die Broschüre möchte für den Besuch des

„Pavillons der Schweizerfran" werben und
in Ergänzung der Ausstellung auf die Stellung
der Frau in unserem Lande hinweisen (die
Schweizerfrau in der Geschichte, die Frau in
der Familie, in Erziehung, sozialer Arbeit und
Krankenpflege, die Frau in der Volkswirtschaft,

in Wissenschaft und Kunst, die Frau und ihre
Postulate).

Zweitens soll die Broschüre eine Erinnerung
sein für alle Frauen, welche die Landesausstellung

besuchen werden, und ein bleibender
Hinweis darauf, daß die Frauen in ihren
Vereinen und darüber hinaus Ziele vertreten, die
im Interesse aller Frauen liegen.

Wir hoffen, daß die Frauen dieser Publikation,

welche ihre Land es aus stell ungs-
Broschüre sein wird, ganz besonderes
Interesse entgegenbringen.

Die Redaktion der Broschüre liegt in den
Händen von Frau Elisabeth Thvnnnen. Der
Verkaufspreis wird auf Fr. 1.— festgesetzt.

Religiös-sittlicher Schulungskurs für
katholische Hebammen, Wochenpflegerinnen

und Fürsorgerinnen.
Samstag den ö. und Sonntag den I. Ma! 1S3S.

St. Johannssstift in Aizsrs a. Rhein
(vor Chur).

P r o g r a in m.
I. Anvertraute Kinderseelen.

Grundsätze und Rechtsbestimmungen für
die Spendung
1. der Taufe in Normalfällen;
2. der Nottaufe in Todesgefahr..

II. Die Hebamme als Helferin bei der
G e b u rt :

1. bei normaler Geburt!
2. bei anormaler Geburt.

kervorraLend bewâkirter Kinder Puder irur erZân^t den Puder bei vorZescbrittenen
bieiiunz und VerkütunZ des Wundseins. I pâllen von Wundsein.

brbältlick in cken ^potbeken, Drogerien unck einscbiâAÍASN (Zesckâkten

probemenZen sieben kostenlos ?u Diensten

bei cker Oeneralnieckerla^e:

IV» DDîi'Zeel, pharmaceutics, Ztampienbacftstrasse 75

pabrik pkarma^eutiscker Präparate Kar! ^nZelkarcl, pranlckurt a.

o»»« r». i.so

Kwàmchs

SIedsnHi»»«, DGuîter, sowîo Xînil,
slle -ukrîeilei, »ïnilî

Verlan^erck8ie bitte bemusterte Okkerten.

Vlw „^Ivier" nickt erkältlick ist, wencke

man sick sn cken ^Vlleinkersteller

H. Softmitten, QrabsdsrA (St. QsIIsri)
1s>. S S2 4S

^Ivier-Xinckerinekl ist ckss Leste, was es Zibt kür
mein Kincklein — sckreibt brau (Z.-L. in IVl.

3120

Tüchtige kath. Hebammen und Pflegerinnen, die sich einer rel.
Schwesterngemeinschaft (mit Altersfürsorge) anschließen möchten, finden
Aufnahme im

Schwesternbund U. Lb. Frau, in Zug
Auskunft und Satzungen durch das

Mutterhaus Liebfrauenhof,
3I2S Telephon Zug 4.02.72.

Zl05

Die 5timrne c!er!>!stur
izt S5, wenn tkr Kleiner zeins
blekrung zuiückwekt ocksi er-
bückt. Ssbsn 5ie ikm cksnn ckis

bswekcks

Iruloze-Kincksrnskrung

sie wilck von jecksm Kincks gern
genommen unck gut vertragen.
5is entksit s!!s lsbsnzwicktigsn
biskr- unck ^ulbauztolls, zis ztârlck,

blicket Knocken unck mackt wicker-

ztsnckzlskig gegen Krsnkksiten
öückzs kr. Z.—

k^u^er ciurch Illrick
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III. Sie Hebamme als ^Ratgeberin in
©befragen.
1. Xie betbinbenben unb trennenben Kräfte

in ber ©pe.

2. Xer iRpptpmuS int SiebeSleben ber

gran.
3. XaS Dîormale im S8erfe£>r.

4. Xie ©mpfängniSregehmg.

IV. Xer ©inbau ber epelicpen Siebe in
übernatürliches Seben.

Xett Vorträgen fcpliefjen fiel) jmanglofe S5e=

fpreepung unb ©ebanfenauStanfcp an.

Kurs! ei ter: $rn. Xr. iß. granj Solan
©cpäppi, ©olotpurn.

2Innter!ungen.
Xie ätnmelbungen finb bis jurn 3. 2Rai

5u richten an bas ©t. gopanneSftift in 3i;ier§-
Kursbeginn: ©amStag, ben 6. 2Rai, 14.45.
Kursfcplufs : Sonntag, ben 7.207ài, 17 Uhr.
ißenfionSpr eis : für ©amStag unb ©onm
tag gr. 6.50. Kurs gelb: gr. 1.—. 2ßeitere
Kursprogramme finb erhältlich Don ber 3ens
tralftelle beë ©eptoegeriföpen fatpolifepen
grauenbmtbeS, 93urgerftrafje 17, Sujern.

3ur Xeilnahme laben per^Iicp ein:

Xer ©cptoeijerifcpe ïatpolifcpe grauem
bunb.

Xer 33ünbner Kantonaïberbaub ïatpo=
lifeper grauen unb Xöcpter.

Xer Kantonaloerbanb ©t. ©aüen/3Ip=
pendelt be§ @. K. g.

Xas Slrmbruftjeidjen an ber SanbesauSftel=
luttg. gn ber ganzen ©cptoeij tuirb gerüftet auf
bie SanbeSauSftellung hin, bie bereits anfangs
9Rai 1939 eröffnet voirb. äöäprenb in güriep
an beiben Ufern beS SeeS bie japlreicpen Sam
ten entftehen, in benen baS geiftige unb baS

materielle ©chaffen unferes SSoîfeS gezeigt mirb,
Inerben in all ben Unternehmungen, bie fid)
baran beteiligen, bie ißlätte beraten unb aufge=
ftellt, bie ermöglichen folten, ein prägnantes
S3ilb bon ber SBebeutung eines 3^9^ xm
Mahnten bes Sßolfsganjert unb bom Uvbeits»

projefj ju geben, unb ben iRefitcperri bie SebenS=

grunblagen beS ©cptoei^erboIfeS in iprer 9Ram
nigfaltigfeit bor klugen 311 führen. 2Ber toollte
fiep ba abfeitS halten?

2öo eS aber bantm geht, einpeimifdjeS ©cpaf=
fett bordeigen, ba barf baS Reichen nicht feh=

len, toelcpeë baS fcptoeijerifcpe ©rjeuguiS fenm
jeiöpnet, bie Strmbruft". Sin ber £anbe£=
auSftellung folten bie föunberttaufenbe bon 33e=

fuepern aus bem gm unb StuSlanbe ©elegem
peit haben, bie toeitgehenbe 93erit>enbung biefeS
KemtjeicpenS fctjtrteigerifcfjer Qualitätsarbeit in
ben berfepiebenften gtb'eigeu uttferer ißrobuftion
fennett 511 lernen unb feine Sebeutung für ben

©rjeuger ioie für ben Käufer feftjufteilen.
©ntgegen ber irrtümlichen Üluffaffung, ber

man hie unb ba noch begegnet, ift bie „2Irrm
brnft" nicht ein greigeietjen, baS feber ©eptoeß
jerprobujent naep belieben bertnenben barf,
fonbern eine eingetragene unb im gm unb
StuSlanb gefepüpte SDÎarfe. XaS auSfc^tiegtidje
93ermenbung£recpt über fie ftept ber 3entxa^'
ftelle für baS ©cptoeij. UrfprungSjeicpen in
Sern ju. gpre Senü^ung ift für bie SRitglie»
ber ber 3entraIfteIIe referbiert unb an ganj

beftimmte Sorfcpriften unb Kontrollen gebum
ben. sRur auf biefe Söeife ift bie bolle ©etoäpr
bafür geboten, baff mit ber „Urntbruft" ber=
fepene ißrobulte fepmeijerifepe ©rjeugniffe im
toapren ©intte beS SBorteS finb.

©eptoeij. UrfprungSjeicpem-preffebienft.

3rifereffanfe <£cßc

gmpfjloang uttb SSaptrecpt. gn leortoegeu

beftept fein gmpfjtoang. ©in niept geimpfter
Sürger ift aber bei ben SBapIen niept fiimtm
berechtigt.

©olbetter ©tord) für berbiente Çebatnntett.
Xie Sterbe bon 9ïeto s3)or! fepenften ber £>eb=

amme gravt Sroüm, bie bor turpem bem

fünftaufenbften Kinbe inS Seben berpalf, einen

©torcp auS maffibem ©olbe. 3U biefem

patten fie eine ©olbfammlung burcpgefüprt
unb bann ben ©torcp für grau Sroton giefjen

laffen. XaS läfjt fiep pören

Sterilifation in ben bereinigten Staaten.

gn ben 29 Staaten mit ©terilifierungSgefepen
finb bis jum 1. gannar 1937 inSgefamt 25,300
©terilifationen, 10,600 bei 9Jiännern unb

14,700 bei grauen, borgenommen toorben.

Xer foauptantei! fällt auf Kalifornien.
(D. m. W.)

Wenn Zwiebackmehl, dann Biezi'ô

Vollkorn-Zwiebackmehl

die erprobte und sehr ausgiebige Nahrung für den Säugling.

Preis per Paket à 250 gr Fr. 1.20 détail. Depots mit
Alleinverkaufsrecht sind zu vergeben durch den Alleinfabrikanten

E. Bieri, Zwiebackspezialitäten, Röthenbach i. E. (Bern)

Auch das kleinste Quantum wird geliefert.

3133

yQ4 Wb trotz rauhem Wetter und Hausarbeit bei

' * täglicher Anwendung von einigen Tropfen

Hände-Balsam „PELADOL"
Preis für die kleine Flasche Fr. 1.50. Grosse Flasche Fr. 2.75.

Verlangen Sie Muster.

Laborato'riH|m St. Alban) Basel
(P 1571 Q) 3125

Schweizerhaus-Puder
ist ein idealer, antiseptischer ^_ Wer ihn kennt, ist
entKinderpuder, ein zuverläs- | | zückt von seiner Wirkung;
siges Heil- und Vorbeu- wer ihn nicht kennt, ver-
gungsmittel gegen Wund- lange sofort Gratismuster
liegen und tiautröte. von der

Schutzmarke Schweizerhaus

KOSMETISCHEN FABRIK SCHWEIZERHAUS
Dr. GUBSER-KNOCH, GLARUS

3003

grfofgteidj infertert matt ttt ber „gitÇmeijer ^eßatttttte"

5 Monate altes Kind der Familie E. Willi, Photograph in Biel

Zeugnis: Biel, 7. Dezember 38.

„Ich bezeuge hiermit gerne, dass Ihr Produkt „Fiscosin" meinem Kinde
ausserordentlich gut getan hat. Wie stark die Knochen geworden sind,
zeigt dies Bild unseres fünfmonatigen Babies besser als Worte dies
beschreiben könnten. Möge dieses vollwertige Nährmittel zum Segen der
Kleinen von recht vielen Müttern verwendet werden.

Mit bestem Dank grüsst Sie hochachtungsvoll
sig. Frau C. Willi."

Alleinfabrikanten der 5~Korn~Säuglingsnahrung Fiscosin:
Zbinden-Fischler & Co., Bern, Nährmittelfabrikation

3117
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III. Die Hebamme als Ratgeberin in
Ehef r a gen.
1. Die verbindenden und trennenden Kräfte

in der Ehe.
2. Der Rhythmus im Liebesleben der

Frau.
3. Das Normale im Verkehr.
4. Die Empfängnisregelnng.

IV. Der Einbau der ehelichen Liebe in
übernatürliches Leben.

Den Vorträgen schließen sich zwanglose
Besprechung und Gedankenaustausch an.

Kur s letter: Hrn. Dr. P. Franz Solan
Schäppi, Solothurn.

Anmerkungen.
Die Anmeldungen sind bis zum 3. Mai

zu richten an das St. Johannesstist in Zizers.
Kursbeginn: Samstag, den K.Mai, 14.45.
Knrsschluß: Sonntag, den 7. Mai, 17 Uhr.
Pensionspreis: für Samstag und Sonntag

Fr. 6.5k. Kursgeld: Fr. 1.—. Weitere
Kursprogramme sind erhältlich von der
Zentralstelle des Schweizerischen katholischen
Frauenbundes, Burgerstraße 17, Luzern.

Zur Teilnahme laden herzlich ein:

Der Schweizerische katholische Frauenbund.

Der Bündner Kantonalverband katholischer

Frauen und Töchter.

Der Kantonalverband St. Gallen/Ap-
penzell des S. K. F.

Das Armbrustzeichen an der Landesausstellung.

In der ganzen Schweiz wird gerüstet auf
die Landesausstellung hin, die bereits anfangs
Mai 1939 eröffnet wird. Während in Zürich
an beiden Ufern des Sees die zahlreichen Bauten

entstehen, in denen das geistige und das
materielle Schaffen unseres Volkes gezeigt wird,
werden in all den Unternehmungen, die sich

daran beteiligen, die Pläne beraten und aufgestellt,

die ermöglichen sollen, ein prägnantes
Bild von der Bedeutung eines Zweiges im
Rahmen des Volksganzen und vom Arbeitsprozeß

zu geben, und den Besuchern die
Lebensgrundlagen des Schweizervolkes in ihrer
Mannigfaltigkeit vor Augen zu führen. Wer wollte
sich da abseits halten?

Wo es aber darum geht, einheimisches Schaffen

vorzuzeigen, da darf das Zeichen nicht fehlen,

welches das schweizerische Erzeugnis
kennzeichnet, die „Armbrust". An der
Landesausstellung sollen die Hunderttausende von
Besuchern aus dem In- und Auslande Gelegenheit

haben, die weitgehende Verwendung dieses
Kennzeichens schweizerischer Qualitätsarbeit in
den verschiedensten Zweigeil unserer Produktion
kennen zu lernen und seine Bedeutung für den
Erzeuger wie für den Käufer festzustellen.

Entgegen der irrtümlichen Auffassung, der

man hie und da noch begegnet, ist die „Armbrust"

nicht ein Freizeichen, das jeder Schweiz
zerProduzent nach Belieben verwenden darf,
sondern eine eingetragene und im In- und
Ausland geschützte Marke. Das ausschließliche
Verwendungsrecht über sie steht der Zentralstelle

für das Schweiz. Ursprnngszeichen in
Bern zu. Ihre Benützung ist für die Mitglieder

der Zentralstelle reserviert und an ganz

bestimmte Vorschriften und Kontrollen gebunden.

Nur auf diese Weise ist die volle Gewähr
dafür geboten, daß mit der „Armbrust"
versehene Produkte schweizerische Erzengnisse im
wahren Sinne des Wortes sind.

Schweiz. Ursprungszeichen-Pressedienst.

Interessante Ecke

Impfzwang und Wahlrecht. In Norwegen
besteht kein Impfzwang. Ein nicht geimpfter
Bürger ist aber bei den Wahlen nicht
stimmberechtigt.

Goldener Storch für verdiente Hebammen.
Die Aerzte von New Hork schenkten der

Hebamme Frau Brown, die vor kurzem dem

fünftausendsten Kinde ins Leben verhalf, einen

Storch aus massivem Golde. Zu diesem Zwecke

hatten sie eine Goldsammlung durchgeführt
und dann den Storch für Frau Brown gießen

lassen. Das läßt sich hören!

Sterilisation in den Vereinigten Staaten.

In den 29 Staaten mit Sterilisierungsgesetzen

sind bis zum 1. Januar 1937 insgesamt 25,300
Sterilisationen, 10,600 bei Männern und

14,700 bei Frauen, vorgenommen worden.
Der Hauptanteil fällt auf Kalifornien.

(D. m. V/.)

Pf e/?// c/a/?/?

VliIIliM'MbgàlîliI
ckie erprobte und sekr ausgiebige dlabrung kür den Läugling.

preis per Paket à 250 Ar Pr. 1.20 detail. Depots mit ^Ileinver-
kauksreckt sind ?u vergeben durcb den iUIeinlabrikanten

Hi«», ?wiebackspe?ialitâten, î. k. (kern)

-Xuck das kleinste (Quantum wird geliefert.

31 zz

^..^ trot? räubern v^etter und Hausarbeit bei
^ ^ täZIicber Anwendung von einigen Tropken

preis kür üie kleine PIsscke kr. 1.5». (irosse kissciie Pr. 2.75.

Verlangen 8ie IVluster.

I-swarstsriu»« dàldsi,,
(p 1571 (Z) ZI25

8ckwei?erksu8-Puder
ist ein idealer, antiseptiseker >Ver ÜIN kennt, ist ent-
Kinderpuder, ein ^uverlss- I I rückt von seiner Wirkung;
siges lteil- und Vorbeu- wer ilin nickt kennt, ver-
gungsmittel gegen ^und- lange sofort (Zrstismuster
liegen und llautröte. von der

3003

Erfolgreich inseriert man in der „Schweizer Keöamme"

S IVìonate altes Kind der painilie lk. Willi, pkotograpk in kiel

Seugnis: ö/e/, 7. Oerember IS.

,,/eb beaeage b/eem// gerae, /br /Voàb/,,/vscas/a" me/aem /(/ac/e
aassero77/ea///cb ga/ ge/aa Ha/. I17e s/arb d/e /(aocbea geivoe-à s/ac/,
ae/g/ -//es Sä aaseees /à/moaa//gea Sab/es besser a/s lpoe/e -//es be-
sàe/bea bb'aa/ea. 4toge -//eses voàee/rge -Väbem///e/ aam 5egea à
/(/e/aea voa reeb/ v/e/ea 4tä//eea ver>ve/u/e/ u-er-/ea.

4t// bes/em Oaab gräss/ 5/e boebaeb/aagsvo//
sig. p>a« (7. lp7///.«

Mmkàiksià âer S-kow-SSllglmgsuàiiilg kiseosi«:
Ibinäen-flsckler k Lo., kern, dlälirmlttelkabrikation

3N7
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BERNA verhütet,
ja heilt die Rachitis!
BERNA sorgt auch für gute Zahn-
bildung, normales Wachstum und für
besten Ernährungs-Zustand, weil sie
aus dem Vollkorn von 5 Getreidearten

gewonnen ist, Kohlehydrate,
Eiweiss, Fett, Mineralstoffe im
richtigen Verhältnis enthält und der
ständigen Vitamin-Kontrolle des
Physiologisch-Chemischen Instituts der
Universität Basel untersteht.

Muster bereitwilligst durch die Fabrikanten:

H. NOBS & ClE.
Münchenbuchsee I Bern

zur behandlung der brüste im
moehenbeft 3115

verhütet, wenn bei beginn des Stillens angewendet,
das wundwerden der brustwarzen und die brust-
entzündung. Unschädlich für das kind!

Topf mit sterilem salbenstäbchen
fr. 3. 50 in allen apotheken oder

durch den fabrikanten

Dr. B. Studer, apotheker, Bern

SiiustsaideuDebesf

Oberhofen a/Thunersee

Pension und Erholungsheim

ruhiges, sonniges Haus, prächtiger Garten für

Liegekuren; sehr günstig für längern Aufenthalt.

Fliessendes Wasser, mässige Preise.

G. Bichsel.
3131

Mitglieder 1 Berücksichtigt bei euren Ii
Einkäufen in erster Linie Iiiserenteni

Hlne ^Tteude fiüt Sie

4/etteunmen - Kojjfeïist unser vielgerühmter

in Suitcase-Form. Bestes Rindleder, Elephant braun, wurde
dazu verwendet — seine Abmessungen knapp gehalten
(Länge nur 45 cm), um ihm ein elegantes und hübsches
Aeusseres zu geben. Die praktische Inneneinteilung gestattet,
auf kleinstem Raum alles für die Hebamme Nötige
unterzubringen.

Der Inhalt kann nach Vorschrift oder praktischen Erfahrungen
zusammengestellt und übersichtlich eingeordnet werden.

Verlangen Sie bitte ausführliche Offerte.

iESC-HÄPT

St. Gallen — Zürich — Basel — Davos — St, Moritz

3002

Ein antiseptisches Spezial-Oel für die Kinderpflege
Ein bewährtes Mittel bei Hautreizungen,
Schuppen, Milchschorf und Talgfluß.

Verlangen Sie unverbindliche Grafismusfer
und den ausführlichen Oelprospekt.

PHAFAG A.G., Pharmazeutische Fabrik
ESCHEN (Liechtenstein).

3106 (K 1600 B)

"Babir

IJdeall
Gummistoff-

Höschen
hygienisch, praktisch, kochecht

ärztlich empfohlen

Baby - Ideal - Vertrieb
Aadorf

Wiederverkäufer erhalten
lohnenden Rabatt

3132

Corlna -Nasensalbe
für Kleinkinder n. Säuglinge
Speziell dem zarten Organismus
des Säuglings angepasst.
Bewährtes Mittel gegen Schnupfen
und Katarrh bei Säuglingen.
Preis Fr. 1.50 3119

Apotheke Würz, Bern
Kornhausplaftz 6

Süchtige, jüngere

Çebamme
sucht Stelle

al§ ©emeinbe® ober ©pitalfjebamme,
mürbe aud) gerieuablöfungen über®

nehmen. 2tm liebften gentralfctjroeij.

®afelbft eine neue §ebammentafcf)e
mit allem Komfort,^artplattenfoffer,

gu berfaufen.

Offerten unter ©ffiffre 3134 an bie

(Sjpebition biefeS 33tatteê.

40 Die Schweizer Hebamme tkr. 4

sF

kkkN» vsrkü»«r,
ja keil» clis lîacki»is!
K^KHI/K sorgt auch für gute laiin-
hiläung, normales V/ochstum urici für
bsstsn ^rnährungs-Iustancl, v/sil sie
aus ciem Volllcorn von Z (Zstrsicie-
arten gewonnen ist, Xohlsliyclrato,
^swsiss, kstt, ^insrolstoffs im
richtigen Verhältnis enthält uncl clsr stän-
cligen Vitamin-Xontrolls ciss k'hysio-
logisch-Lhsmischsn Instituts äsr
Universität kassl untersteht.

àstsr bsroitwiiligst bvrcb bis kobrikontsn-

». l»ov5 à cie.
^/lünckvnkucksss I kern

5///- //s/* ^/7/5/s à
verbätet, wenn bei beginn bes Stillens sngewenbet,
bas wunbwerben cier brustwsr^en unb clie brüst-

eàûnbung. llnscbäblick kür bas kinb!
1°opt mit sterilem salbenstäbcben
kr. Z. 50 in allen apotkeken ober

burck àen isbriksnten
Dr. k. Stuber, apotkeker, kern

Obsi'liofsn A/"sllUNSRES

Pension NNI> erkolungskeiin

ruhiges, sonniges Klaus, prächtiger Qsrtso für

l_isgekureri! ssbr günstig für langera Mutent-

halt. plisssenbss Wasser, massige preise-

V. vick^el.
ZI3l

Mglieà I koi-üvksivktigt doi vuron
Linlcâufvn in orstsr I.Inis RlI8Mà!

ist unser vielgerühmter

in Luitcase-borm. Lestes kmbleber, Elephant braun, würbe
ba?u verwenbet — seine Abmessungen knapp gekalten
(bange nur 45 cm), um ikm ein elegantes unb kübsckes
rXeusseres ru geben. Die praktische lnneneinteilung gestattet,
auk kleinstem kaum alles kür clie blebamme blötige unter-
Zubringen.

Der lnkalt kann nack Vorschrift ober praktischen Erfahrungen
Zusammengestellt unb übersichtlich eingeorbnet werben.

Verlangen Lie bitte ausführliche Offerte.

!e8c-5Mk--i-

St. lZsllsn — Zürich — Ssssl — Oavos — St. IVIorita

ZN0Z

km ontisspt/sbiss 8psi/a/-Os/ für bis Xinbsrpf/sgs
km bsvvci/irtss littst bsi f/autrS/^ungsn,
Sbivppsn, ^i/cbscborf unb bo/gf/vü.

Vsriongsn Sis llnvsrbinltücti» 0rlii!»m»»tor
vnc/ c/sn c,l,5fu/»»-/,'c/,sn Oo/p»-05poicf.

^.E., plisrmîasutiscbs ksbrik
rscnrn tu»««>^i»»»in>.

ZI0S <K IKM k>

ViNNINI-
Stoff-

«ösekon
hygienisch, praktisch, kochecht

àtlick empfohlen

vskzf » Iilesl - Vertrieb
sàsil«»??

XVieberverksuker erhalten
lobnenben ksbatt

ZI 32

Voà-àeilMIie
Mr kleillltilläer u. 8sügliiige
Speciell bem warten Organismus
bes Säuglings angepasst, ke-
wäkrtes Mittel gegen Scbnupken
unb Xstarrk bei Säuglingen.
I»reî» 1. SV zns

Tüchtige, jüngere

Hebamme
«««kt

als Gemeinde- oder Spitalhebamme,
würde auch Ferienablösungen
übernehmen. Am liebsten Zentralschweiz.

Daselbst eine neue Hebammentasche
mit allem Komfort, Hartplattenkoffer,
zu verkaufen.

Offerten unter Chiffre 3134 an die

Expedition dieses Blattes.
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